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Arzt bleibt Arzt
Mit Empörung hat der Vorstand der 
KVBW auf den Schiedsspruch zwi-
schen dem Deutschen Apotheker-
verband und dem GKV-Spitzenver-
band reagiert, den Katalog pharma-
zeutischer Dienstleistungen um fünf 
neue Dienstleistungen zu erweitern. 

„Offensichtlich scheint es, zumin-
dest nach den Vorstellungen der 
bisherigen Bundesregierung, so 
viel Geld in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu geben, dass 
die eigenen politischen Vorgaben 
nach Wirtschaftlichkeit und Wis-
senschaftlichkeit in der Medizin 
keine Rolle spielen“, kommentier-
te der Vorstandsvorsitzende der 
KVBW Dr. Norbert Metke. Er kri-
tisierte in einer aktuellen Pressemit-
teilung diese Geldverschwendung, 
während andererseits die Ärztinnen 
und Ärzte mit Wirtschaftlichkeits-
prüfungen drangsaliert würden. 
Metke unterstrich dabei die be-
sondere Kompetenz und Qua-
lifikation der Ärzt*innen nach 
zwölf Jahren Studium und Wei-
terbildung. Gerade in der Medi-
kation von Schwerstkranken wie 
etwa Onkologiepatient*innen oder 
Transpantierten sei diese besonders 
gefragt. Die Apothekerinnen und 
Apotheker haben erweiterte Kennt-
nisse in Pharmazie, die Ärztinnen 
und Ärzte in Medizin, so Metke.
 

Wie man Versorgungslücken schließen könnte

CUB heißt das Zauberwort 
deshalb ein Konzept zur Sicherung 
der Versorgung in unterversorgten 
Planungsbereichen entwickelt. Die 
KVBW möchte in den betroffenen 
Regionen Modelle organisieren, die 
die freiberufliche inhabergetragene 
Selbstständigkeit fördern. 

Modell I: Telemedizinisches Call-
center – CUB-Modell

Die ärztliche Versorgung von Men-
schen in unterversorgten Regionen 
soll während der üblichen Sprech-
stundenzeiten durch arztbasierte 

„Callcenter unterversorgte Berei-
che“ (CUB) aufgefangen werden. 
Diese sind über spezifische, den je-
weiligen Bereichen zugeordnete 
Telefonnummern erreichbar. Dort 
werden die Anrufe analog der 
schon heute etablierten Struktur 

bei docdirect vermittelt. Die ärztli-
che telemedizinische Tätigkeit soll 
bevorzugt durch dezentrale CUBs 
erfolgen. Dabei würden niederge-
lassene Ärzte nach Vermittlung 
durch die KVBW in ihren Praxen 

– in selbstständiger Tätigkeit – die 
Anrufe annehmen. Diese vermittel-
ten Fälle sollen mit einem Sicher-
stellungszuschlag vergütet werden. 
In unterversorgten Gebieten wäre 
die 30-prozentige Beschränkung 
telemedizinischer Leistungen auf-
zuheben. Sollten die Ressourcen 
selbstständiger ärztlicher Tätigkeit 
nicht ausreichen, könnte die 
KVBW auch Ärztinnen und Ärzte 
anstellen, die beispielsweise in El-
ternzeit sind oder bislang schon als 
Pool-Ärzte im Notfalldienst tätig 
sind. Weiter geht es auf Seite 2 mit 
den Modellen II und III.

Es ist eine der größten Heraus-
forderungen der Zukunft: da-
für zu sorgen, dass genügend 
Haus- und Fachärzt*innen so-
wie Psychotherapeut*innen für 
die Versorgung der kranken Men-
schen zur Stelle sind. Für Ärztin-
nen und Ärzte, die in den wohlver-
dienten Ruhestand gehen, fehlt 
flächendeckend der medizinische 
Nachwuchs. Ein Sicherstellungs-
konzept der KVBW soll dort hel-
fen, wo die Not am größten ist – in 
den laut Bedarfsplanung unterver-
sorgten Bereichen.

Laut Bedarfsplanung fehlen bis 
zum Soll von 100 Prozent bereits 
319 Hausärzt*innen und 41 
Fachärzt*innen. Die Fallzahlen stei-
gen seit 2015 dennoch, wenn man 
die selektiven und die kollektiven 

Fallzahlen berücksichtigt. Ebenso 
steigt die Zahl der KVBW-Mitglie-
der nach Köpfen, durch vermehrte 
Anstellung und Teilzeitarbeit sinkt 
jedoch die zur Verfügung stehende 
Arztzeit insgesamt. Der Anteil der 
angestellten Ärzt*innen ist in den 
letzten zehn Jahren konstant gestie-
gen und lag Anfang 2022 bereits bei 
24 Prozent. Hinzu kommt: Die Teil-
zeitarbeit hat sich seit 2014 verdop-
pelt und liegt aktuell bei 30 Prozent. 
Mittlerweile gibt es mehr Teilzeit- 
als Vollzeitbeschäftigte unter den 
KVBW-Mitgliedern. Folglich wer-
den für ein ausscheidendes Mitglied 
zwei bis drei neue Ärzt*innen ge-
braucht, um dieselbe Arztzeit zu ge-
nerieren. Aus diesen Zahlen und 
Fakten wird klar: In der ambulanten 
ärztlichen Versorgung werden Lü-
cken entstehen. Der Vorstand hat 

Streitthema TI 
Produkte testen

Niedergelassene sind offen für die 
Digitalisierung, allerdings haben 
die technischen Probleme bei der 
Telematikinfrastruktur zu einem 
erheblichen Vertrauensverlust ge-
führt. Das zeigte sich beim eHealth 
Forum in Freiburg. Mit dabei: ge-
matik-Geschäftsführer Dr. Markus 
Leyck Dieken. Er präsentierte den 
aktuellen Sachstand und die Wei-
terentwicklung der Telematikinfra-
struktur. 
 (Mehr auf Seite 6)

KV-Wahl 2022 
So wird gewählt

Der Countdown zur KV-Wahl 
läuft: In wenigen Wochen be-
ginnt die Wahlfrist. Vom 18. Juli 
bis zum 1. August 2022 können 
Sie mit Ihren Stimmen die Dele-
gierten der Vertreterversammlung 
und der Bezirksbeiräte wählen. 
Wie Sie die Stimmzettelbroschüre 
ausfüllen, worauf Sie dabei ach-
ten müssen und bis wann Sie die 
Wahlunterlagen absenden müssen, 
erfahren Sie in diesem ergo.
 (Mehr auf Seite 3)

Glück mit ... 
... ZuZ 

Die KVBW hat 2015 ein Förder-
programm, ZuZ, Ziel und Zukunft 
Baden-Württemberg initiiert, um 
dem zunehmenden Ärztemangel 
zu begegnen. Seither wurden 16,8 
Millionen zur Stärkung der ärzt-
lichen Versorgung investiert, für 
Praxisneugründungen waren es 6,6 
Millionen. Eine, die die Gelegen-
heit beim Schopfe ergriffen hat und 
sich mit der Förderung eine Praxis 
aufbaute, ist Dr. Daniela Wieland.
 (Mehr auf Seite 9)

Physician 
Assistant 

Die Hochschule Aalen hat einen 
neuen Studiengang eingeführt. Vom 
Wintersemester 2022/2023 können 
sich Studierende für das Fach „Phy-
sician Assistant“ bewerben. Das 
Studium umfasst acht Semester 
und schließt mit dem Bachelor ab. 
Vermittelt werden Grundkenntnis-
se zu medizinischen Fachgebieten 
wie Chirurgie, Innere Medizin, All-
gemeinmedizin sowie Notfall- und 
Intensivmedizin. Studierende er-
halten eine Einführung in die prak-
tische Behandlung der Patienten. 
Ergänzt werden die medizinischen 
Inhalte durch Aspekte wie Psycho-
logie, Gesprächsführung, Medizin-
recht und betriebswirtschaftliches 
Management von Gesundheitsein-
richtungen. Studien  voraussetzung 
ist die Hochschul- oder Fachhoch-
schulreife. Eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung ist nicht erforderlich. 
Auch in  anderen Städten in Baden-
Württemberg ist der Studiengang 
möglich. 
 Weitere Infos unter:
www.gesundheit-studieren.com

Telemedizinische Callcenter für unterversorgte Gebiete (CUB) könnten die medizinische Versorgung der Menschen verbessern.

CUB!
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Welche Konzepte könnten greifen, 
um die Versorgung der Menschen 
in Zukunft sicherzustellen? Ein 
Sicherstellungskonzept der KV 
Baden-Württemberg liefert dafür 
Ideen. Verschiedene Modelle, wie 
etwa telemedizinische Callcenter 
(CUB), wie auf Seite 1 beschrie-
ben, bieten einen Ansatz. 

Doch es gibt noch zwei weitere 
Modelle:

Modell II: Förderung von 
Zweigpraxen und ärztlicher De-
legation

Die Etablierung von ärztlich be-
setzten Zweigpraxen soll über die 
ZuZ-Förderung hinaus mit soge-
nannten Sicherstellungszuschlä-
gen unterstützt werden. Diese Zu-
schläge sollen insbesondere die 
Kosten für die Bereiche IT und die 
telemedizinische Vernetzung de-
cken. Ebenfalls wird erprobt, ob 
eine reduzierte ärztliche Präsenz-
pflicht in den Zweigpraxen, er-
gänzt um die Möglichkeiten der 
Telemedizin, durch nichtärztliche 
Gesundheitsberufe (NIGs) kom-
pensiert werden kann. Unter ver-
mehrtem Einsatz von VERAHs, 
NäPas, Physician Assistants 
(Arztassistent*innen) und weite-
ren noch zu definierenden Qualifi-
zierten soll in diesen Praxen eine 
deutlich längere Öffnungszeit er-
möglicht werden, obwohl der ver-
antwortliche Arzt nicht ständig vor 
Ort ist, aber telemedizinisch er-
reichbar. 

Modell III: AIDA - erweiterte 
ärztliche Delegation

Das AIDA-Modell soll die erwei-
terte ärztliche Delegation erproben. 
AIDA ist ein zeitlich begrenzter 
Behandlungsauftrag von Teilen der 
Behandlung durch Ärzte an weite-
re geeignete nichtärztliche Ge-
sundheitsberufe (NIG). Hier soll 
der zunehmend hohe Qualifizie-
rungsgrad der NIG genutzt werden. 
Gemeint sind beispielsweise Inten-
sivschwestern, OP-Assistent*innen, 

Physician Assistants oder auch der 
ärztliche Auftrag zur Weiterbe-
handlung in der Physiotherapie. 
Die NIG arbeiten nach ärztlicher 
Diagnosestellung und Therapievor-
gabe weitgehend selbstständig und 
können somit arztentlastend tätig 
sein. Die Wirtschaftlichkeit der In-
dikation „Mitbehandlung NIG“ 
liegt beim Arzt, die der Wirtschaft-
lichkeit der NIG-Leistungserbrin-
gung hingegen allein beim NIG. 
Für den Modellstart ist an die Be-
reiche Diätberatung, Diabetes und 
chronischer Rückenschmerz ge-
dacht.  Hier soll ausgelotet werden, 
ob eine arztinitiierte längerfristige 
zeitliche Behandlungsabgabe zur 
Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung beitragen kann. Teil-
nehmen können Praxen in unter-
versorgten Bereichen sowie CUB-
Kooperationspraxen (CUBPs). 

Förderung der Weiter-
bildung Allgemeinmedizin

Das Zauberwort CUB  
Mit Kooperation, Konzentration und Delegation Versorgungslücken schließen (Fortsetzung von S.1)

Fazit
Das Maßnahmenbündel der 
KVBW zur Sicherstellung 
der ambulanten Versorgung 
ist sehr umfangreich (siehe 
Grafik). Nun wird das Paket 
um drei Modelle speziell für 
unterversorgte Planungsbe-
reiche erweitert. Die Ver-
treterversammlung hat das 
Konzept bestätigt und den 
Vorstand beauftragt, zu-
nächst das CUB-Modell I 
auf den Weg zu bringen. Ziel 
ist, die freiberufliche ärztli-
che Tätigkeit zu fördern und 
die Zahl der investorenge-
triebenen MVZ und ande-
rer marktwirtschaftlicher 
Modelle in der ambulanten 
Versorgung einzudämmen.  
 mt

Ärztliche Delegation soll gefördert werden

Mehr Aufgaben für Assistentinnen 
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 Grußwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

diese Chance kommt nur alle sechs 
Jahre: Sie können vom 18. Juli 
bis 1. August wählen und damit 
entscheiden, wer in den nächsten 
sechs Jahren Ihre Interessen ver-
treten soll. Die Vertreterversamm-
lung (VV) und die Bezirksbeiräte 
sind das Herzstück der ärztlichen 
Selbstverwaltung, denn sie stehen 
im direkten Dialog mit Vorstand 
und Verwaltungsspitze, nehmen 
Einfluss auf strategische Entschei-
dungen und gestalten die Zukunft 
der Niedergelassenen und Psycho-
therapeuten aktiv mit. Nutzen Sie 
diese Möglichkeit der Mitbestim-
mung! 
Wir beide werden uns nach zwölf-
jähriger Amtszeit nicht mehr zur 
Wahl stellen, sodass auch die Vor-
standsposten neu vergeben werden. 
Nehmen Sie an der Wahl teil und 
stärken Sie den neuen Delegierten 
mit einer hohen Wahlbeteiligung 
den Rücken. Der wird nötig sein, 
bei den vielen Herausforderungen, 
die anstehen. 
Eine davon ist der Ärztemangel. 
Für Ärztinnen und Ärzte, die in 
den wohlverdienten Ruhestand 
gehen, fehlt flächendeckend der 
medizinische Nachwuchs. In den 
letzten Jahren haben wir ein gan-
zes Bündel an Maßnahmen auf den 
Weg gebracht, um die Versorgung 
zu stabilisieren. Doch selbst Inves-
titionskostenzuschüsse von bis zu 
120.000 Euro sind nicht attraktiv 
genug. Es drohen Versorgungs-
engpässe, die wir mit  neuen Ver-
sorgungsmodellen überbrücken 
möchten. Kooperation, Konzent-
ration und Delegation sind hier die 
Stichworte. Wie das funktionieren 
könnte, stellen wir Ihnen in dieser 
ergo-Ausgabe vor. Und natürlich 
wird uns auch die Coronapande-
mie ab dem Herbst wieder beschäf-
tigen – auch dazu erarbeiten wir 
schon Konzepte. Nutzen wir nun  
die kleine Verschnaufpause zum 
Durchatmen.
Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Sommerzeit und erholsame Ferien.

Herzlichst Ihre

Themen 
GESUNDHEITSPOLITIK
Ausgaben auf dem 
Höchststand 
BMG plant Einsparungen 
im Arzneimittelbereich

KVBW - WELT
Ambulante Versorgung in 
der Pandemie   
Leistungsstark und patiente-
norientiert

KVBW - WELT
Steuerleute verlassen das 
Schiff   
Delegierte sagen VV adieu

UNTERNEHMEN PRAXIS
Selbst kreiert 
Wie drei junge Ärzte sich 
die Arbeit und das Leben 
auf dem Land passend ge-
macht haben

UNTERNEHMEN PRAXIS
Sozialversicherungspflicht 
Ein Urteil des Bundessozi-
algerichts hat gravierende 
Auswirkungen.

ARZT UND THERAPEUT
eGK für Ukrainer
Gesetzliche Krankenversi-
cherung für Flüchtlinge seit 
1. Juni

ARZT UND THERAPEUT
Eine Frage der Wertschät-
zung
Coronabonus für Medizini-
sche Fachangestellte (MFA)

ARZT UND THERAPEUT
116117 stellt Notfalldienst-
bereiche um
Umfassende Patientenser-
vices werden geboten.

LETZTE SEITE
Auf Schlangenlinien gera-
deaus
Die packende Lebensge-
schichte einer Ärztin
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Dr. Norbert Metke  
Vorstandsvorsitzender  
der KV Baden-Württemberg

Dr. Johannes Fechner 
Stellvertretender Vorsitzender  
der KV Baden-Württemberg
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So wählen Sie richtig
Bei der KV-Wahl für die VV VERTRETERVERSAMMLUNG und für die BB BEZIRKSBEIRÄTE gibt es Unterschiede

Der Countdown zur KV-Wahl 
läuft: In wenigen Wochen be-
ginnt die Wahlfrist. Vom 18. Juli 
bis zum 1. August 2022, 18.00 Uhr, 
können Sie mit Ihren Stimmen 
die Delegierten der Vertreterver-
sammlung und der Bezirksbei-
räte wählen. Wie Sie die Stimm-
zettelbroschüre ausfüllen und 
worauf Sie dabei achten müssen, 
erfahren Sie hier.  

Im Rahmen der KV-Wahl wählen 
Sie die Delegierten für die

VV VERTRETERVERSAMMLUNG

und die

BB BEZIRKSBEIRÄTE

Für jede Bezirksdirektion gibt es ei-
nen Bezirksbeirat, insgesamt also 
vier. Die Frist zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen ist am 25. Mai 
2022 abgelaufen. Die Stimmzet-
telbroschüre enthält die zugelasse-
nen Wahlvorschläge. Es gibt eine  
Stimmzettelbroschüre für die Wahl 
der Vertreterversammlung und eine 
für die Wahl der Bezirksbeiräte. 
Ihre Wahlunterlagen werden in den 
kommenden Wochen verschickt.    

Was enthalten die Wahlunterla-
gen genau?

Die Stimmzettelbroschüre
Hier werden alle Kandidatinnen 
und Kandidaten sowie die Listen 
aufgeführt, die sich zur Wahl stel-
len und denen Sie Ihre Stimmen ge-
ben können. 

Stimmzettelumschlag
Hier handelt es sich um einen Um-
schlag, in den Sie die ausgefüllte 
Stimmzettelbroschüre legen. Bitte 
beachten Sie dabei Folgendes: 
In den Stimmzettelumschlag darf 
außer der Stimmzettelbroschüre 
nichts gelegt werden. 
Ein Stimmzettelumschlag darf nur 
eine Stimmzettelbroschüre enthal-
ten und ist als Ganzes einzulegen. 
Einzelne Seiten dürfen nicht her-
ausgerissen werden. Weder auf oder 
in der Stimmzettelbroschüre noch 

(Einzel- oder Listenwahlvorschlä-
ge) verteilt werden. 
Beim Kumulieren können jedem 
einzelnen Wahlbewerber und jeder 
einzelnen Wahlbewerberin bis zu 
drei Stimmen gegeben werden. 
Wichtig: Es ist nicht notwendig, 
alle zu vergebenden Stimmen auf 
die Wahlvorschläge zu verteilen.

BB BEZIRKSBEIRÄTE

Bei der Wahl der Bezirksbeirä-
te sieht es so aus: Sie können die 
Stimmen beliebig auf einen oder 
mehrere Wahlvorschläge vertei-
len. Jedem Wahlbewerber oder je-
der Wahlbewerberin kann nur eine 
Stimme gegeben werden. Auch hier 
müssen nicht alle zu vergebenden 
Stimmen verteilt werden. 

Bis wann muss ich meine Wahl-
unterlagen in die Post geben?

Ihre Wahlunterlagen müssen spä-
testens am Montag, den 1. August, 
um 18.00 Uhr beim Landeswahl-
ausschuss sowie beim Wahlaus-
schuss Bezirksbeirat eingegangen 
sein. Bedenken Sie einen gewissen 
Vorlauf für den postalischen Ver-
sand, damit Sie sicher sein können, 
dass Ihre Wahlunterlagen auf jeden 
Fall pünktlich ankommen. Wahlun-
terlagen, die nach Ablauf der Frist 
eingehen, werden nicht berücksich-
tigt. Bitte beachten Sie: Es gibt kei-
ne Möglichkeit, Ihre Wahlunterla-
gen in den Bezirksdirektionen der 
KV abzugeben. Sie dürfen aus-
schließlich postalisch an die ange-
gebene Adresse auf dem Umschlag 
verschickt werden. 

Was passiert nach Ablauf der 
Wahlfrist am 1. August um 18.00 
Uhr?

Dann beginnt die voll automa-
tisierte Auszählung durch einen 
externen Dienstleister. Das Er-
gebnis steht nach wenigen Tagen 
fest. Die Bekanntgabe des vor-
läufigen amtlichen Wahlergebnis-
ses erfolgt auf der Website der KV 

Baden-Württemberg. Das amtliche 
Endergebnis wird spätestens am 15. 
August 2022 veröffentlicht. Auch 
dieses wird auf der Website der KV 
Baden-Württemberg sowie durch 
ein Wahlrundschreiben bekannt ge-
geben. Der Landeswahlausschuss 
beziehungsweise der Wahlleiter des 
Bezirksbeirats setzt die Gewählten 
von ihrer Wahl in Kenntnis und for-
dert sie auf, sich binnen einer Wo-
che schriftlich zu erklären, ob sie 
die Wahl annehmen.

Wie geht es dann weiter?

Der Landeswahlausschuss beruft 
die konstituierende Sitzung der 
neuen Vertreterversammlung ein 
und übernimmt die Leitung der Sit-
zung bis zur Wahl des Vorsitzen-
den der Vertreterversammlung. Die 
vier Bezirksbeiräte konstituieren 
sich selbst. Die Termine dafür ste-
hen noch nicht genau fest; voraus-
sichtlich werden die Sitzungen am 

Zeitplan
KVBW-Wahl
18. Juli 2022 Beginn der Wahlfrist

1. August 2022 Ende der Wahlfrist um 
18.00 Uhr 
Alle Unterlagen müssen beim Landes-
wahlausschuss eingegangen sein

bis Mitte August 2022 Veröffentlichung des vorläufigen amtli-
chen Wahlergebnisses auf der Website 
der KVBW 

spätestens  
15. August 2022

Bekanntgabe des amtlichen Endergeb-
nisses der Wahl durch die Wahlaus-
schüsse, Veröffentlichung auf der Web-
site der KVBW

Oktober Konstituierende Sitzung der Vertreter-
versammlung und der Bezirksbeiräte

1. Januar 2023 Die Amtszeit der Vertreterversamm-
lung, der Bezirksbeiräte sowie des Vor-
standes beginnt. Sie endet am 31. De-
zember 2028.

19. Oktober 2022 stattfinden.

Wie Sie die Stimmzettelbroschüre 
ausfüllen, wird in einem Erklärvi-
deo rund um die Wahl ausführlich 
dargestellt. gk

 Hier gehts zum Video: 

 Alle Infos zur KV-
Wahl finden Sie hier:

www.kvbawue-wahl.de

auf dem Stimmzettelumschlag dür-
fen Absenderangaben oder sonstige 
Vermerke wie Praxisstempel ange-
bracht werden. Der Stimmzettel-
umschlag muss verschlossen wer-
den.

Wahlbriefumschlag
Dieser ist bereits mit Ihren Absen-
derangaben und der Anschrift des 
Landeswahlausschusses bezie-
hungsweise des Wahlausschusses 
Bezirksbeirat versehen. In den je-
weiligen Wahlbriefumschlag legen 
Sie den entsprechenden Stimmzet-
telumschlag und verschließen ihn. 
Er ist bereits frankiert und kann di-
rekt in die Post gegeben werden. 

Wie viele Stimmen habe ich? 

VV VERTRETERVERSAMMLUNG

Die Vertreterversammlung besteht 
aus 50 Delegierten, wovon 45 ärzt-
liche Vertreter*innen und fünf Psy-
chologische Psychotherapeut*innen 
und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut*innen sind. Es gilt: 
Jedes wahlberechtigte ärztliche 
Mitglied hat 45 Stimmen. Jedes 
wahlberechtigte psychotherapeuti-
sche Mitglied hat  fünf Stimmen.           

Für die Wahl der Bezirksbeiräte 
gilt: Jedes wahlberechtigte ärztli-
che Mitglied hat in seinem Wahlbe-
zirk (Bezirksdirektion) vier Stim-
men. Jedes wahlberechtigte psy-
chotherapeutische Mitglied hat in 
seinem Wahlbezirk (Bezirksdirek-
tion) eine Stimme.

Wie kann ich die Stimmen 
verteilen?

VV VERTRETERVERSAMMLUNG

Bei der Wahl der Vertreterver-
sammlung haben Sie die Möglich-
keit zu panaschieren und zu kumu-
lieren. Beim Panaschieren können 
die Stimmen beliebig auf einen 
oder mehrere Wahlvorschläge 

BB BEZIRKSBEIRÄTE

Transport der Wahlunterlagen im Jahr 2016.
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Die gesetzlichen Krankenkassen 
befinden sich durch die pande-
miebedingten Herausforderun-
gen in einer äußerst angespann-
ten Finanzlage. Die vorläufigen 
Finanzergebnisse weisen ein De-
fizit von rund 5,8 Milliarden 
Euro aus und für 2023 rechnen 
die Krankenkassen mit einer Fi-
nanzierungslücke von 17 Milliar-
den Euro. Damit ist offenkundig, 
dass die GKV ein dringendes Fi-
nanzierungsproblem hat und der 
Handlungsdruck auf die Politik 
enorm wächst.

Bundesgesundheitsminister Prof. 
Karl Lauterbach wies darauf hin, 
dass die Coronapandemie die Bi-
lanzen der Krankenkassen im 

vergangenen Jahr deutlich geprägt 
habe, und kündigte Maßnahmen an, 
um die Beiträge möglichst stabil zu 
halten. Von den Ausgaben entfielen 
rund 8 Milliarden Euro auf die Ver-
mögensabführung der Krankenkas-
sen an den Gesundheitsfonds zur 
Stabilisierung der Beitragssätze. Mit 
85,1 Milliarden machten die Kran-
kenhausbehandlungen den größten 
Ausgabenblock aus.
Dem Gesundheitsausschuss im Bun-
destag liegt ein Arbeitsentwurf für 
ein GKV-Finanzstabilisierungsge-
setz vor, der noch nicht mit anderen 
Ressorts abgestimmt ist. Der Ent-
wurf sieht unter anderem eine Anhe-
bung des Steuerzuschusses zur GKV 
und Kostendämpfungsmaßnahmen 
im Arzneimittelbereich vor. Neben 

der Anhebung des Bundeszuschus-
ses enthält der Gesetzentwurf zu-
dem Regelungen zum Abschmelzen 

„nicht notwendiger Finanzreserven“ 
der Krankenkassen.
Die Vorstandsvorsitzende des GKV-
Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, hat 
laut Deutschem Ärzteblatt im Ge-
sundheitsausschuss des Bundestages 
darauf hingewiesen, dass die GKV 
für 2023 mit einem zusätzlichen Fi-
nanzbedarf von rund 17 Milliarden 
Euro rechne. Ohne gesetzliche Vor-
kehrungen würde das einen Anstieg 
des Zusatzbeitrags um 1,0 bis 1,1 
Punkte bedeuten. Bezogen auf die 
einzelnen Leistungsbereiche seien 
die Ausgabenzuwächse der GKV 
im Besonderen von einer „überpro-
portionalen Ausgabenentwicklung 

im Arzneimittelbereich“ geprägt, so 
der Gesetzentwurf des BMG. 

Folgende Maßnahmen sind im 
Arzneimittelbereich geplant: 

• Eine zeitlich befristete, gestaf-
felte Höhe des allgemeinen 
Herstellerabschlags für Arznei-
mittel soll in den Jahren 2023 
bis 2026 zu Einsparungen in 
Höhe von rund 3,6 Milliarden 
Euro führen. 

• Das Preismoratorium soll über 
den 31. Dezember 2022 hinaus 
um weitere vier Jahre verlän-
gert werden.

• Die vorgesehene Erhöhung des 
Apothekenabschlags soll Ein-
sparungen in Höhe von rund 

170 Millionen Euro erzielen.
• Die Umsatzschwelle für Arz-

neimittel zur Behandlung ei-
nes seltenen Leidens (Orphan 
Drugs) für die Nutzenbewer-
tung soll auf 20 Millionen Euro 
reduziert und somit Einsparun-
gen in Höhe von 100 bis 200 
Millionen Euro im Jahr reali-
siert werden.

• Außerdem plant das BMG, 
den Umsatzsteuersatz für die 
Lieferung von Arzneimit-
teln ab dem Jahr 2023 auf 
sieben Prozent zu senken. 

Zahlreiche Pharmaverbände übten 
scharfe Kritik an den Inhalten des 
Entwurfes für ein GKV-Finanzsta-
bilisierungsgesetz.   mt

Apotheker dürfen impfen
Grippeimpfung wird in Regelversorgung übernommen

Stöhr folgt Drosten im 
Sachverständigenrat 

„Keine unnötige Panikmache“

Der Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr ist nun 
Teil des Sachverständigengremiums von Bundesre-
gierung und Parlament zur Evaluation des Infektions-
schutzgesetzes und der Corona-Maßnahmen. Stöhr 
ersetzt damit den vor einigen Wochen aus dem Gre-
mium ausgeschiedenen Virologen Christian Drosten 
von der Berliner Charité.
Der 1959 geborene Stöhr war 15 Jahre lang für die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) tätig. Dort war 
er unter anderem Leiter des Globalen Influenza-Pro-
gramms und SARS-Forschungskoordinator. Bis 2017 
arbeitete er zudem in der Impfstoffentwicklung bei 
Novartis. 
Der studierte Tiermediziner war während der Coro-
napandemie seit Mitte 2020 in den Medien präsent. 
Der Virologe zeigt sich dabei als unbequem, kritsier-
te auch immer mal wieder Bundesgesundheitsminister 
Karl Lauterbach, zuletzt wegen dessen Warnung vor 
einer Sommerwelle und seiner Aussage, die hohen 
Infektionszahlen würden den Sommereffekt verpuffen 
lassen. Stöhr bezeichnete die Aussagen Lauterbachs 
als unnötige Panikmache. Aufgrund einer Aussage des 
Gesundheitsministers soll Stöhr sogar dessen Appro-
bationsstatus angezweifelt haben. Lauterbach hatte in 
einer Talkshow von der Nebenwirkungsfreiheit der 
Coronaimpfung gesprochen.

Ausgaben auf dem
Höchststand

Bundesgesundheitsministerium (BMG) plant 
Einsparungen im Arzneimittelbereich

Man bräuchte einen Blick in die Glaskugel, um die Auswirkungen des GKV-Finanzstabiliserungsgesetzes auf die Finanzierungslücke durch die Coronapandemie vorauszusehen. 

Der Bundestag hat mit dem Pflegebonus-
gesetz entschieden, dass Apotheker ge-
gen Influenza impfen dürfen. Nach einem 
Modellprojekt wird die Grippeschutzimp-
fung in die Regelversorgung übernommen.
Geimpft werden dürfen Personen, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben.
Nur ärztlich geschulte Apotheker dürfen 
aufklären, die Anamnese stellen, die Ein-
willigung der Impflinge einholen und die 
Impfungen durchführen. Voraussetzung 
ist zudem, dass die Apotheker zum fes-
ten Personal der Apotheke gehören, für 
die sie impfen, und die Grippeimpfung in 
deren Auftrag ausführen.
Für die Schulung soll ein Mustercurriculum 
von der Bundesapothekerkammer  (BAK) 
gemeinsam mit der Bundesärztekammer 
(BÄK) entwickelt werden. Die Räumlich-
keiten müssen ebenfalls einigen Vorga-
ben entsprechen. Zur Verfügung stehen 
muss demnach eine „geeignete Räumlich-
keit einschließlich Wartebereich mit der 
Ausstattung (...), die für die Durchführung 
von Grippeschutzimpfungen erforderlich 
ist.“ Die Impflinge dürfen dort keinen Zu-
gang zu apothekenpflichtigen Arzneimit-
teln haben.Vor allem ältere Menschen sollten sich gegen Grippe impfen lassen..
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Ambulante Versorgung in der Corona-Pandemie:
Leistungsstark und patientennah

Die Corona-Pandemie hat den Wert einer Besonderheit 
des deutschen Gesundheitssystems deutlich gemacht:

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Wer krank ist, muss in der Regel nicht ins Krankenhaus. Die rund 23.000 
Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeut*innen in Baden-Württemberg 
ermöglichen eine niedrigschwellige, wohnortnahe Versorgung.

Spitzenwert:
In der „Impfaktions-Woche“ 
im November 2021 wurden in 
5.100 Praxen der niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte 
knapp eine halbe Million 
Impfungen verabreicht

 WEGBEREITER AUS DER PANDEMIE 
IMPFTURBO PRAXEN    

Über 70 % aller 
Vertragsärztinnen
und -ärzte impften 
gegen COVID-19 –

darunter 95 % 
aller Hausärztinnen 
und -ärzte.

In den Arztpraxen in 
Baden-Württemberg 
wurden 9.8 Mio. Coro-
na-Impfungen im Jahr 
2021 verabreicht 
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4,8 Mio. Corona-Abstriche 
erfolgten im Jahr 2021 in den 
Arztpraxen in Baden-Württem-
berg

 TESTUNGEN 
FRÜH UND FLÄCHENDECKEND   

 UNBÜROKRATISCHE LÖSUNGEN 
FÜR DIE VERSORGUNG
ÜBER 60 SONDERREGELUNGEN 

Durch die Vereinbarungen der KBV mit den Partnern der 
Selbstverwaltung hatten die Praxen mehr Spielraum, die 
Versorgung aller Patienten unter Pandemiebedingungen 
sicherzustellen. Ein Beispiel: Die Videosprechstunde, 
die insbesondere in Zeiten hoher Infektionszahlen stark ge-
nutzt und von 3.700 Ärzten/Psychotherapeuten in Baden- 
Württemberg durchgeführt wurde.

 116117 
INFORMATIONEN RUND UM DIE UHR 

Von der Rufnummer für den 
ärztlichen Bereitschafts-
dienst der KVen zur 
„Corona-Hotline“ - Anrufe in 
Baden-Württemberg:

20202019 2021

77.460

81.107

141.209

82 % der Anrufe bundesweit 
drehten sich um die Corona-
Schutzimpfung

 AMBULANT VERSORGT 
ZUSÄTZLICH ZUR REGELVERSORGUNG  

Arztpraxen versorgten seit Beginn 
der Pandemie in Baden-Württemberg 
in den Jahren 2020 und 2021 
rund 4,1 Mio. Personen im Zusam-
menhang mit einer SARS-CoV-2-In-
fektion

19 von 20 
COVID-19-Fällen 
wurden von 
Niedergelassenen 
behandelt. 
Februar 2020 – 
März 2022

 PRAXEN ALS SCHUTZWALL
ENTLASTUNG DER 
KRANKENHÄUSER   

KRANKEN
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KVBW Impfzentrum

 Anzahl Impfungen je Woche in Tsd.  
Vergleich Arztpraxen und Impfzentren 
(Stand: 07.03.2022)
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Wäre es nicht schön, wenn Sie Ihre Praxisschlie-
ßung und eine mögliche Vertreterregelung bequem 
in wenigen Schritten online erledigen könnten? Ge-
nau das können Sie in Ihrem Mitgliederportal tun.  
Dafür gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich wie gewohnt mit Benutzername 
 und Kennwort im Mitgliederportal an. 
2. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Praxisorganisation“
3. Klicken Sie in der Drop-down-Liste auf „Vertreter  
 melden“
4. Geben Sie Ihre persönlichen Daten und die Daten Ihres 
 Vertreters an.
5. Speichern Sie Ihre Angaben.

Und schon haben Sie fristgerecht Ihre Abwesenheit der 
KVBW gemeldet. 

Weitere Vorteile

Zunächst einmal funktioniert das Verfahren völlig papier-
los. Das Faxformular Abwesenheits-/Vertretermeldung 

hat ausgedient. Reguläre Urlaubsmeldungen sind ab 2022 
ausschließlich online möglich. Zudem werden die Perso-
nendaten, auch für die Vertreterärzte und -ärztinnen, aus 
dem Landesarztregister übernommen und sind so aktuell, 
leserlich und vollständig abgebildet. Es besteht auch die 
Möglichkeit, die Daten der Vertreter*innen unter „Favo-
riten“ zu speichern, um sie beim nächsten Eintrag sofort 
einfügen zu können. Eine weitere Funktion bietet Ihnen 
eine Übersicht über Ihre eingereichten Abwesenheitszei-
ten. Diese Übersicht kann ausgedruckt werden und zum 
Beispiel der Sammelerklärung im Rahmen der Honorar-
abrechnung beigefügt werden. Auch Rückfragen können 
Sie bequem im Portal an die KVBW stellen.

Mitgliederportal Meilenstein für KVBW

Der Baustein Vertretermeldung ist die erste Servicean-
wendung im Mitgliederportal, die die KVBW in 
Eigenproduktion programmiert hat, und stellt 
somit die Blaupause für weitere digitale Anwen-
dungen auf dieser Plattform dar. Denn mit dem 
Projekt der digitalen Vertretermeldung wurden 
im Vorfeld alle rechtlichen und formalen Voraus-
setzungen geschaffen, damit weitere Services im 
Portal folgen können. 

 Informationen zur Vertretermeldung

In welchen Fällen müssen Sie Ihre Abwesenheit an-
zeigen? Welche gesetzlichen Regelungen gelten hier-
bei? Sie sind verpflichtet, ab dem achten Kalendertag 
einer Abwesenheit dies der KVBW zu melden. Sind 
Sie über Feiertage nicht in Ihrer Praxis, gilt die Anzei-
gepflicht bereits ab dem zweiten Kalendertag. 

Alle Informationen zum Thema finden Sie auch unter 
www.kvbawue.de/vertreter se
www.kvbawue.de/mitgliederportal

Beim eHealth Forum Freiburg 
wurde deutlich: Ärztinnen, Ärzte 
und Psychotherapeut*innen sind 
offen für die Digitalisierung, al-
lerdings haben die technischen 
Probleme bei der Telematikinfra-
struktur zu einem erheblichen Ver-
trauensverlust geführt. Das zeigten 
auch die Beiträge im Chat. Rund 
500 Teilnehmende verfolgten on-
line die Vorträge. Mit dabei: ge-
matik-Geschäftsführer Dr. Mar-
kus Leyck Dieken. Er präsentierte 
den aktuellen Sachstand und die 
Weiterentwicklung der Telematik-
infrastruktur. Anschließend stell-
te er sich den Fragen der Ärzte-
schaft sowie der ergo-Redaktion. 

Können Sie den Frust der 
Niedergelassenen wegen der TI-
Störungen nachvollziehen? 

Mir ist bewusst, dass die aktuel-
len Strukturen, die wir aus der Ver-
gangenheit mitnehmen, als hölzer-
ne Angebote nicht überzeugen. Ich 
möchte gerne von der veralteten 
Technik wegkommen, hin zu einer 
modernen Technik zum Nutzen al-
ler Beteiligter.

Wie werden Sie verhindern, 
dass unausgereifte Anwendun-
gen in die Praxen kommen?

Wir werden künftig die Produk-
te bereits in der Konzeptionspha-
se mit Nutzerinnen und Nutzern 
entwickeln und sowohl im städti-
schen als auch im ländlichen Be-
reich mehrere Monate lang live tes-
ten. Kein Produkt wird die gematik 
verlassen, bevor nicht eine signifi-
kante Anzahl von Anwenderinnen 
und Anwendern bestätigt hat, dass 
es im Versorgungsalltag reibungs-
los funktioniert. 

Wann wird das E-Rezept nun 
tatsächlich starten? 

Der bundesweite Starttermin steht 
noch nicht fest. Es kann sein, dass 
wir erst einmal in zwei, drei Bun-
desländern starten, um dann in den 
bundesweiten Roll-out zu gehen. 
Bis Stand Mitte Mai wurden bun-
desweit rund 16.100 E-Rezepte ein-
gelöst. Bis zum Ende der Testpha-
se im Spätsommer sollen es 30.000 
sein.

Woran hakt es noch?

Es gibt Anbieter von Praxisver-
waltungssystemen, bei denen muss 
noch was passieren. Darunter sind 
auch marktführende Unternehmen; 
diese müssen sich jetzt anstrengen 
und ihre Produkte so reifen lassen, 
dass ein E-Rezept in den Praxen 
reibungslos erstellt werden kann.

Stichwort TI 2.0 – wie wird die 
Telematikinfrastruktur weiter 
ausgebaut?

Wir brauchen eine Modernisierung, 
um die digitalen Dienste möglichst 
nutzergerecht gestalten zu können. 
Beispielsweise möchten wir den 
Authentifizierungsprozess von Ärz-
ten und Psychotherapeuten verän-
dern. Künftig soll jeder Nutzer eine 
elektronische Identität (eID) erhal-
ten. Die Authentifizierung überneh-
men zugelassene Identitätsprovider. 
Ärztinnen und Ärzte können dann 
nach einmaliger Anmeldung beim 
Identitätsprovider auf die TI-Diens-
te zugreifen. Mit der TI 2.0 setzen 
wir auf eine hardwarefreie Lösung 
ohne Konnektoren. 

Beim eHealth Forum wur-
den Forderungen nach einem 
zweijährigen Moratorium für 

die Telematikinfrastruktur laut. 
Was halten Sie davon?

Wir sehen keinen Grund für ein 
Moratorium, weil es nicht weiter-
hilft. Wir müssen jetzt so rasch wie 
möglich aus dieser alten Technik 
rauskommen. Mit einem Morato-
rium bleiben wir stehen, wir brau-
chen aber dringend eine Verbesse-
rung.   mt

Telematikinfrastruktur soll reibungslos funktionieren

Vertretung einfach geregelt 
Mit wenigen Klicks können Sie Ihre Abwesenheit managen

Produkte sollen vor Einführung ausgiebig getestet werden

gematik-Chef Dr. Markus Leyck Dieken
Seit über zehn Jahren informiert 
die KV Baden Württemberg 
beim eHealth Forum Freiburg 
über aktuelle Themen rund um 
die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen. Die Fachvorträge, 
die zur Veröffentlichung freige-
geben wurden, sind hier veröf-
fentlicht: 

 www.e-health-forum.de

Neue Digitalchefin 
beim BMG

Seit Anfang April leitet Dr. Susanne Ozegowski die Abteilung Digita-
lisierung und Innovation im Bundesgesundheitsministerium (BMG). 
Der Posten war seit dem Regierungswechsel im Herbst unbesetzt ge-
wesen. Ozegowski verantwortet damit alle digitalen Vorhaben, dar-
unter das elektronische Rezept (E-Rezept) und die elektronische Pa-
tientenakte (ePA).

Die ausgewiesene Expertin hat in Gesundheitswissenschaften promo-
viert und bringt digitale Erfahrung mit. Zuletzt leitete sie bei der Tech-
niker Krankenkasse (TK) den Bereich Unternehmensentwicklung und 
entwarf dabei auch die digitale Strategie der TK. Zuvor war sie bis 
zum Jahr 2017 drei Jahre lang als Geschäftsführerin beim Bundesver-
band Managed Care e.V. tätig. Ozegowskis Aufgabe ist nun, die Inte-
ressen aller Akteure im Gesundheitswesen gleichermaßen zu berück-
sichtigen. Neuer Unterabteilungsleiter wird Sebastian Zilch, 35, der 
vorher viele Jahre beim Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg e.V.) 
tätig war. Eines seiner Ziele in der neuen Position im Gesundheitsmi-
nisterium sei es, so Zilch, "eine E-Health-Strategie für Deutschland 
auf den Weg zu bringen".                                                    mt

Ozegowski kennt das Gesundheitswesen  

Dr. Susanne Ozegowski - von der TK zum BMG
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Steuerleute verlassen das 
KVBW-Schiff
Delegierte sagen Praxis und VV adieu

Sie haben als Delegierte die KV 
Baden-Württemberg viele Jahre 
lang begleitet, nun haben sie sich 
aus der Vertreterversammlung 
verabschiedet: Dr. Regine Simon, 
ärztliche Psychotherapeutin aus 
Freiburg, Dr. Berthold Dietsche, 
Allgemeinmediziner aus Freiburg, 
Rolf Wachendorf, Psychothera-
peut aus Esslingen und Thomas 
Jansen, Kinderarzt aus Stuttgart. 
Leise Abschied gesagt hat deshalb 
der KVBW-Vorsitzende Dr. Nor-
bert Metke bei der letzten Vertre-
terversammlung im März.

Für Metke sind die vier Delegier-
ten „Persönlichkeiten, die die Ver-
sorgungslandschaft geprägt und 
viele Spuren in der KVBW hinter-
lassen haben.“ Friedrich Nietzsche 
zitierend verabschiedete Metke Dr. 
Dietsche und Rolf Wachendorf mit 
den Worten: „folglich wollen wir 
auch die wirklichen Steuermänner 
dieses Daseins abgeben.“ 

Hausärztliche Versorgung

Dietsche war über viele Jahre hin-
weg Vorsitzender des Hausärzte-
verbandes Baden-Württemberg 
und stellvertretender Bundesvor-
sitzender. Metke hob hervor, dass 
Dr. Dietsche für die Ergebnis-
se der durch ihn wesentlich im-
plementierten hausarztzentrierten 
Versorgung stehe, wie etwa mehr 
gesteuerte Hausarztkontakte bei 
weniger unkoordinierten Facharzt-
kontakten, eine wirtschaftlichere 
Arzneimitteltherapie bei weniger 
Fehlmedikation sowie reduzierte 

Krankenhauseinweisungen. Nicht 
nur die Ausgaben für die Gesund-
heitsversorgung seien so gesunken, 
auch die Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten habe sich da-
durch verbessert. Und der Arzt oder 
die Ärztin habe wiederum – abseits 
des ärztlichen Fließbanddaseins – 
ein verbessertes Einkommen. Der 
Name Berthold Dietsche ist auch 
eng mit der Freiburger Notfallpra-
xis an der Uniklinik Freiburg ver-
bunden. Bereits vor 30 Jahren war 
er einer der Initiatoren des Mo-
dells für die zentralisierte Notfall-
versorgung, das mittlerweile viele 

Nachahmer in Baden-Württemberg 
gefunden hat.

Psychotherapie

Auch Rolf Wachendorf habe deutli-
che Spuren hinterlassen, sowohl in 
der selektiv-, als auch in der kollek-
tivvertraglichen Versorgung. Wa-
chendorf fungierte unter anderem 
als Berichterstatter Psychotherapie 
des Vorstandes und war seit vie-
len Jahren Mitglied im geschäfts-
führenden Vorstand des Medi-Ver-
bundes. Für Metke steht er für die 
Steuerung der Psychotherapie und 

der Psychotherapeuten im System. 
Wesentliche Elemente der Selek-
tivverträge seien in die Regelver-
sorgung eingegangen, insbesonde-
re auch das Anbieten kurzfristiger 
Termine und die alternative Vergü-
tung verschiedener Therapieformen 
wie etwa der Kurzzeittherapie. 
Der niedergelassenen ärztlichen 
Psychotherapeutin Dr. Regine Si-
mon aus Freiburg bescheinigte Dr. 
Metke „eine messerscharfe Analyse 
bei psychotherapeutischen Belan-
gen“ und hob ihre faire Debatten-
kultur hervor. Sie habe die KVBW 
häufig unterstützt, insbesondere im 

Handling schwieriger psychothera-
peutischer Belange. Simon war, so 
Metke, immer eine „unermüdliche 
Vertreterin für die psychotherapeu-
tische Versorgung“. So war sie maß-
geblich in das Verfahren involviert, 
an dessen Ende das „10-Pfennig-
Urteil“ des Bundessozialgerichts 
stand. Das Bundessozialgericht 
urteilte damals, dass die genehmi-
gungspflichtigen psychotherapeuti-
schen Leistungen mit einem festen 
Punktwert (damals dann 10 Pfen-
nig) zu vergüten seien. 

Die Dinge beim Namen nennen

Kinder- und Jugendarzt Thomas 
Jansen aus Stuttgart wird in Zu-
kunft nicht nur seinen kleinen Pa-
tientinnen und Patienten und deren 
Eltern fehlen. In seiner politischen 
Arbeit sei er stets loyal und immer 
der KV Baden-Württemberg bei ih-
rem Fortkommen konstruktiv hel-
fend gewesen, „indem er katastro-
phale Rahmenbedingungen, sprich 
Ärztemangel“ immer wieder ange-
sprochen habe“, so Metke.  
Metke bedankte sich bei den Dele-
gierten für ihr langjähriges Enga-
gement und die Unterstützung des 
Vorstandes in berufspolitischen Fra-
gen. 
Auch die ergo-Redaktion möchte an 
dieser Stelle ein herzliches Danke 
sagen: für die fachliche Expertise 
bei vielen Artikeln, die Vermittlung 
von Interviewpartnern und -partne-
rinnen und die Kritik, auch wenn 
sie manchmal unbequem war. Wir 
wünschen alles Gute für die Zu-
kunft!  ef

Abrechnung auf dem Prüfstand
Ein Großteil der Praxen erweist sich in der Prüfung durch den Plausibilitätsausschuss als unauffällig

So manch einer Arztpraxis ist sei-
ne Arbeit ein Dorn im Auge. Doch 
muss man wirklich das Damok-
lesschwert eines Plausibilitätsaus-
schusses fürchten? Was er prüft 
und warum, weiß der Jurist Ulrich 
Krämer, zuständiger Sachgebiets-
leiter der Abrechnungsprüfung bei 
der KVBW. Klar ist: Erweist sich 
das Mitglied in der internen Prü-
fung als unauffällig, wird es von 
der automatisierten Prüfung gar 
nichts merken. 

Laut Sozialgesetzbuch V sind die 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
zuständig für die sachliche und 
rechnerische Richtigkeit der Ab-
rechnungen. Dies geschieht ein-
mal in der Prüfung der laufenden 
Abrechnung. Nach dieser Prüfung 
beziehungsweise nach dem Ho-
norarbescheid werden die Abrech-
nungen noch einmal auf Plausibili-
tät geprüft. Ein sogenannter Plau-
sibilitätsausschuss, bestehend aus 
Ärzt*innen aus der Praxis sowie 
KVBW-Mitarbeiter*innen, ist da-
für zuständig. Die Geschäftsstelle 
des Plausibilitätsausschusses trägt 
alle dafür notwendigen Informati-
onen zusammen. Gibt es Abrech-
nungsfehler, fanden bereits vorher 
Prüfungen statt und wer ist insge-
samt beteiligt? Die Geschäftsstelle 
untersucht all dies.

Zeitprofile

Laut Ulrich Krämer, Mitglied in 
den vier Plausibilitätsausschüssen 
der KVBW, schaut man sich die 
Zeitprofile der ärztlichen Leistun-
gen an: „Der Gesetzgeber hat die-
se Zeitprofilprüfungen ausdrücklich 
in den Gesetzestext aufgenommen 
und den Bewer-
tungsausschuss 
ermächtigt, im 
EBM Zeiten für 
die ärztlichen 
Leistungen zu 
hinterlegen. Ad-
diere ich diese 
Zeiten, ist eine 
Einzelpraxis auf-
fällig, wenn der 
Arzt oder die 
Ärztin mehr als 
780 Stunden im 
Quartal arbeitet, 
wenn er dreimal 
im Quartal mehr 
als zwölf Stun-
den täglich arbeitet beziehungs-
weise Leistungen in dieser Höhe 
abrechnet.“ Nicht selten könnten 
die Geschäftsstelle oder die ärztli-
chen oder psychotherapeutischen 
KVBW-Mitglieder die Richtigkeit 
ihrer Angaben jedoch plausibel ma-
chen: „Besonders bei den Quartals-
zeiten und den Komplexleistungen 

kann dies der Fall sein. Wenn eine 
Praxis im näheren Umfeld ihre Tä-
tigkeit beendet hat und zahlreiche 
neue Patient*innen in die Praxis ge-
kommen sind, kann die hohe Zahl 
und dadurch auch die hohe Quar-
talszeit begründet werden. Ein an-
deres Beispiel: Man geht norma-
lerweise von einer Fünf-Tagewo-

che aus. Erläutert der Arzt, dass 
er regelmäßig auch an Samstagen  
Sprechstunden anbietet, kann das 
eine plausible Begründung sein.“

Das Prüfverfahren

Tätig wird die Geschäftsstelle 
nicht einfach so. Entweder liegen 

zeitliche oder andere Auffälligkei-
ten vor oder sie überprüft konkre-
te Hinweise von Dritten, von den 
Krankenkassen, anderen Mitglie-
dern oder Gremien der KVBW. Ist 
das Mitglied in der internen Prü-
fung unauffällig, merkt es von der 
Prüfung nichts. Erst wenn sich aus 
der Prüfung Fragen ergeben, bit-

ten die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle 
um eine schriftli-
che Stellungnahme 
oder die Übermitt-
lung von Doku-
mentationen. Eine 
mündliche Anhö-
rung erfolgt nur 
in Ausnahmefäl-
len. Dokumenta-
tionen und Unter-
lagen zusammen-
suchen zu müssen, 
erregt natürlich das 
ein oder andere Mal 
den Unmut der Mit-
glieder, denn es be-

deutet zusätzliche Arbeit. Und hat 
das Mitglied dieses Misstrauen ver-
dient, wo es doch nur die unversorg-
ten Patienten und Patientinnen an-
derer Ärzte mitversorgt? Doch das 
ist eben zu klären. Zwar ist nur ein 
ganz kleiner Teil der Abrechnun-
gen tatsächlich auffällig, doch es 
ist wichtig, deren Plausibilität zu 

ermitteln, denn ansonsten fehlt ge-
gebenenfalls das unrechtmäßig er-
haltene Geld ja den anderen abrech-
nenden Kolleginnen und Kollegen. 
Krämer: „Bei der Aufarbeitung des 
Sachverhalts sind wir auch gehal-
ten, zugunsten der Praxis alles zu 
ermitteln.“

Wenn die Abrechnung nicht 
stimmt…

Im Auftrag des Vorstands entschei-
den die vier Plausibilitätsausschüs-
se in Baden-Württemberg über das 
weitere Vorgehen. Maßnahmen wie 
etwa die Einleitung eines Diszipli-
narverfahrens, ein Antrag auf Zulas-
sungsentzug, Suspendierung oder 
gar Regress könnten im schlimms-
ten Fall auf das Mitglied zukom-
men. Doch grundsätzlich, sagt Krä-
mer, geben wir, wenn es um klei-
nere Abrechnungsfehler geht, einen 
Hinweis für die Zukunft oder ver-
mitteln Fachberatergespräche mit 
unserer Abrechnungsberatung, da-
mit die Abrechnung ab sofort kor-
rekt läuft. In den Ausschüssen sind 
ärztliche beziehungsweise psycho-
therapeutische Mitglieder, die `die 
Praxis` kennen.“   ef

 Weitere Informationen:
www.kvbawue.de/abrechnung-ho-
norar

 Thomas Jansen  Berthold Dietsche  Rolf Wachendorf    Regine Simon

Plausibel sein müssen auch die Zeitprofile für Leistungen.
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werden sollen. Dafür wer- den Orthopädin-
nen und Orthopäden gesucht, die in ihrem Pati-
entenkreis diese Vorsorgeun- tersuchung an-
bieten und durchführen. Die Wirksamkeit 
der orthopädischen Untersu- chung wird im 
Rahmen einer Studie evalu- iert. Die Kin-
der- und Jugendärzt*innen sind aufgerufen, Kin-
der dieser Altersgruppe an die 
teilnehmenden fachärztlichen 
Kolleg*innen zu überweisen. 

Extrabudgetäre Vergütung

Im Rahmen der Studie 
können die teilneh-
menden 

Praxen ex-
trabudgetär eine 

Projektpauschale (10,50 Euro), 
die orthopädische Vorsorgeuntersu-

chung (42,50 Euro) sowie die Kontrollunter-
suchung (42,50 Euro) abrechnen. 
Durch die zusätzliche Vorsorgeuntersuchung 
können bei auffälligen Befunden frühzeitig ent-
sprechende Behandlungsmaßnahmen im Rahmen 
der Regelversorgung eingeleitet werden. Ein Jahr 

Fehlstellungen früh erkennen
OrthoKids geht in die nächste Phase: Ab Juli sollen 20.000 
Kinder untersucht werden. Fachärzt*innen für Orthopädie 
und Unfallchirurgie sowie Physikalische und Rehabilitati-
ve Medizin sind zur Teilnahme aufgerufen. Die ärztlichen 
Projektleistungen werden extrabudgetär vergütet.

Viele gesundheitliche Beschwerden von Erwachsenen wie 
chronische Rückenschmerzen haben ihren Ursprung in der 
Kindheit oder Jugend, weil Skelettdeformitäten wie Skoli-
ose oder Hüftdysplasie nicht behandelt wurden. Mit dem 
Projekt OrthoKids sollen orthopädische Auffälligkeiten bei 
Kindern früh erkannt und korrigiert werden, um Spätfolgen 
zu verhindern. Ziel ist, eine zusätzliche orthopädische Vor-
sorgeuntersuchung für Kinder im Alter von zehn bis 14 Jah-
ren zur Früherkennung und -behandlung einzuführen und 
zu evaluieren.

Untersuchungsphase beginnt

Das Projekt, das von der KVBW mit weiteren Part-
nern initiiert worden war, ist über einen Zeitraum 
von vier Jahren angelegt. Von Juli 2021 bis Juni 
2025 wird es aus dem Innovationsfonds des 
G-BA mit rund 5,1 Millionen Euro ge-
fördert. Nach der einjährigen Vor-
bereitung startet am 15. Juli 
nun die Untersuchungs-
phase, in der 20.000 
Kinder auf 

mögliche 
orthopädische 

Fehlstellungen hin überprüft 

Die Konsortialführung für 
das Projekt liegt bei der 
KVBW, Konsortialpartner 
sind das Klinikum Stutt-
gart – Orthopädische Kli-
nik des Olgahospitals, das 
Fraunhofer-Institut für 
Offene Kommunikations-
systeme FOKUS und das 
Universitätsklinikum Köln 
– Institut für Gesundheits-

ökonomische und Klinische 
Epidemiologie. Als Koope-
rationspartner sind der Be-
rufsverband für Orthopä-
die und Unfallchirurgie, die 
AOK Baden-Württemberg, 
die Techniker Krankenkasse 
(TK), das Landesgesund-
heitsamt Baden-Württem-
berg und diverse Sportver-
bände beteiligt.

OrthoKids 

Das Projekt OrthoKids startet in die Untersuchungsphase mit den Fachärzt*innen

nach der Vorsorgeuntersuchung findet für die Kinder mit Be-
fund eine Kontrolluntersuchung statt. 

Teilnahmekreis

Teilnehmen können Fachärzt*innen für Orthopädie und Un-
fallchirurgie oder Physikalische und Rehabilitative Medi-
zin. Interessenten können sich mit dem Teilnahmeformu-
lar auf der KVBW-Internetseite anmelden. Im Rahmen von 
OrthoKids werden auch ein E-Learning für teilnehmende 
Ärzt*innen und Praxispersonal sowie Diagnose- und Be-

handlungspfade zur Standardisierung und Erleichterung 
der Dokumentation zur Verfügung gestellt. Eine spe-
zielle App für teilnehmende Kinder und Eltern sowie 
Fachärzt*innen als Hilfsmittel für Training, Präventi-
on, Dokumentation, Kommunikation und Evaluation 

wird es ebenfalls ab Sommer geben.  gk  

 www.kvbawue.de/orthokids

Work-Life-Balance auf dem Land
Drei Mediziner ermöglichen sich mit ihrem Drei-Praxen-Modell ideale Arbeitsbedingungen im Oberschwäbischen  

Sie sind Ende 30, kannten sich 
schon aus der Zusammenarbeit 
in einem Krankenhaus und leben 
gerne auf dem Land: Dr. Micha-
el Mittendorfer, Dr. Sebastian Butz 
und Dr. Patrick Fieweger betrei-
ben gemeinsam eine Hausarztpra-
xis im oberschwäbischen Ertingen. 

Das Dorf liegt zwischen Bad 
Saulgau und Zwiefalten, weit-
ab von einer Großstadt und einem 
Autobahnanschluss. Neben dem 
Hauptsitz in Ertingen leiten die 
Ärzte noch zwei weitere, nahege-
legene Standorte: in Binzwangen 
und Dürmentingen. Zum  Team ge-
hören zudem zwei Ärztinnen, zwei 
Ärzte und 17 weitere Personen, da-
runter MFA, Azubis und Raumhy-
gienikerinnen. 

Work-Life-Balance ist wichtig 

Begonnen hat es mit Ertingen. Dr. 
Michael Mittendorfer entschied  
sich 2014, die bestehende Hausarzt-
praxis zu übernehmen, nachdem er 
die Gegend während seiner Zeit im 
Riedlinger Kreiskrankenhaus ken-
nen- und lieben gelernt hatte. Dort 
war der Österreicher per Zufall ge-
landet. Weil es in seiner Heimat in 
den Nullerjahren zu viele Mediziner 
gab, bewarb er sich in Süddeutsch-
land. Mit seiner Entscheidung, sich 
niederzulassen, stand für ihn von 

Anfang auch fest: „Alleine mache 
ich das nicht.“ Eine Einzelpraxis als 
Hausarzt hält er für ein Auslaufmo-
del, denn die Arbeitsbelastung und 
den Stress wollte er sich und seinen 
Partnern nicht antun. Eine ausge-
wogene Work-Life-Balance mit ge-
regelten Arbeitszeiten hat für sie ei-
nen hohen Stellenwert und war auch 
die Hauptmotivation für die gemein-
same Praxisführung. 
Quasi jedes Arbeitszeitmodell ist  für 
die Chefs wie die Angestellten mög-
lich. Bereits 2016 holte sich Mit-
tendorfer seinen Ex-Kollegen vom 
Riedlinger Krankenhaus, Dr. Butz, 
als Partner ins Boot. 2021 folg-
te Dr. Fieweger. Die  Praxisräume 

in Ertingen, mit denen Mittendor-
fer gestartet war, wurden für das 
wachsende Team schnell zu klein, 
eine Erweiterung am Standort war 
nicht möglich. Was tun? Neubau ei-
ner Großpraxis oder sich auf mehre-
re Standorte verteilen? Die zentrale 
Lage in Ertingen wollte Mittendor-
fer nicht aufgeben, deshalb fiel die 
Entscheidung für einen Neubau im 
Ertinger Teilort Binzwangen, knapp 
vier Kilometer entfernt. Die Praxis-
räume befinden sich in einem Bun-
galow nahe der Schule, mit Park-
plätzen und Außenterrasse. Letztere 
wurde in Hochzeiten der Pandemie 
kurzerhand als Wartebereich für In-
fizierte umfunktioniert.

Im April dieses Jahres kam dann 
der dritte Standort in Dürmentin-
gen hinzu. Mehr oder weniger un-
geplant, wie Dr. Butz erzählt. „Wir 
hatten eine tolle Initiativbewer-
bung eines Kollegen, aber keinen 
Platz mehr, um ihn einzustellen.“ 
Eine Woche ging er in sich, dann 
wusste er, dass er in einen dritten 
Standort investieren würde, schließ-
lich „sichert dies auch irgendwann 
die Übernahme der Praxis durch 
die nächste Generation und damit 
meinen Ruhestand“. Die Nach-
bargemeinde Dürmentingen, ein 
2.500-Seelen-Ort, bot dem Ärzte-
Trio den passenden Bauplatz an: 
direkt am Rathaus, das auch gleich 

namensgebend wurde. Für die neue 
„Praxis am Rathaus“ wurde das  
Binzwanger Haus kopiert.    
Drei Standorte, das bedeutet auch 
dreifache Patientenzahlen. Die me-
dizinischen Daten können von je-
der Praxis abgerufen werden, der 
Betrieb läuft papierfrei. Auch die 
Vertretung kann intern geregelt wer-
den: Wird wegen Urlaub ein Stand-
ort geschlossen, übernehmen die 
beiden anderen in dieser Zeit. Sehr 
stolz sind die Mediziner, dass sie in 
der Lage sind, das komplette Spek-
trum der modernen hausärztlichen 
Medizin anbieten zu können, wie 
Ultraschall, Langzeit-EKG, Lang-
zeitblutdruckmessung, Spirometrie 
oder kleinchirurgische Eingriffe.

Vorteile getrennter Standorte
  
Dass sie sich räumlich aufgeteilt 
haben, hat im Alltag viele Vorteile: 

„Wir können beispielsweise Infekt-
patienten einen getrennten Warte-
bereich anbieten. Unsere Patienten 
profitieren von kurzen Anfahrtswe-
gen und kurzen Wartezeiten“, zählt 
Mittendorfer auf. Die drei Fachärzte 
sind mit ihrem Praxismodell glück-
lich, eine solche Work-Life-Balance 

„hätten wir sonst nirgends“. Sie sind 
überzeugt: Wenn Arbeits- und Rah-
menbedingungen stimmen, dann 
zieht es auch junge Kolleg*innen 
aufs Land.  gk  

Ein Team, drei Standorte: Dres. Patrick Fieweger, Sebastian Butz und Michael Mittendorfer 
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ZuZ
Viertel der Praxisinvestitionen ab-
gedeckt werden.

Doch eine Praxisneugründung ist 
ein kompliziertes Unterfangen? 

Ja, doch die Praxisneugründung in 
Altbach war für mich jetzt der Weg. 
Die Gemeinde Altbach bot mir dann 
das ehemalige Notariat als zukünf-
tige Praxisräume an. Der gesamte 
Umbau zu Praxisräumen wurde fast 
ausschließlich von der Gemeinde 
Altbach übernommen. Nach Geneh-
migung der Förderung ging es rasch 
zur Sache. Im Eiltempo (drei Mona-
te) wurden die Räumlichkeiten des 

UNTERNEHMEN PRAXIS

Die Situation ist brisant: Arztpra-
xen in Baden-Württemberg blei-
ben zunehmend unbesetzt. Junge 
Ärztinnen und Ärzte werden hän-
deringend gesucht, doch diese 
wollen sich heute nicht mehr in 
60-Stunden-Jobs in einer Einzel-
praxis aufreiben, sondern lieber in 
einer Anstellung und dann auch 
lieber Teilzeit arbeiten. Die KVBW 
hat daher schon im Jahr 2015 ein 
Förderprogramm, ZuZ, Ziel und 
Zukunft Baden-Württemberg,  in-
itiiert. Seither wurden 16,8 Milli-
onen Euro zur Stärkung der ärzt-
lichen Versorgung investiert – für 
Praxisneugründungen 6,6 Millio-
nen. Die Allgemeinmedizinerin Dr. 
Daniela Wieland hat die Gelegen-
heit beim Schopfe ergriffen und 
sich in Altbach bei Esslingen neu 
niedergelassen – mit der Hilfe der 
ZuZ-Förderung.

Frau Dr. Wieland, wie sind Sie 
denn auf die ZuZ-Förderung auf-
merksam geworden?

Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt 
einfach Glück. Mein Mann arbeitet 
bei der der KV Baden-Württemberg, 

sodass das Thema ZuZ-Förderung 
inklusive aktueller ZuZ-Förderge-
biete beziehungsweise einer Stand-
ort- und Bedarfsanalyse für mich 
zum Alltag gehörte. 

Und wie sind Sie auf 
die Gemeinde Altbach 
gekommen?

Anhand der ZuZ-Förder-
liste konnte ich eine Vor-
auswahl der geförderten 
Gemeinden treffen, um 
dann mit abgebenden 
Arztpraxen beziehungs-
weise Bürgermeistern 
der Gemeinden ins 
Gespräch zu kommen. 
Nach den ersten Kon-
takten mit der Gemeinde Altbach, 
wo ich von Anfang an bezüglich 
der Suche nach Praxisräumen auf 
Unterstützung durch die Gemeinde 
traf, war für mich die Entscheidung 
klar: Ich möchte in Altbach meinen 
Traum von der eigenen hausärztli-
chen Einzelpraxis realisieren. Die 
Förderung der KVBW in Höhe von 
80.000 Euro wurde beantragt. Mit 
diesem Förderbetrag konnten drei 

„Ich habe einfach Glück gehabt“
Wie Dr. Daniela Wieland dank KVBW-Förderung den Traum von der eigenen Praxis realisieren konnte

„Ziel und Zukunft“
Förderprogramm

ehemaligen Notariats in eine hüb-
sche Hausarztpraxis verwandelt. 
Neben der Renovierung der Praxis-
räume kamen eine Menge organisa-
torischer Aufgaben auf mich zu, 
wie etwa die Suche nach Praxismit-

arbeitern, Inventar, IT/
elektronische Datenver-
arbeitung/Telefon, Ar-
beitssicherheit, Hygiene/
Qualitätsmanagement 
und vieles mehr. Hier 
konnte ich diverse Bera-
tungsangebote der-
KVBW (QM, IT, SSB 
und anderes) wahrneh-
men. Vielen Dank dafür! 
Nach Antrag auf Zulas-
sung zum 1. März.2021 
versuchte ich die Praxis 

möglichst zeitnah zu eröffnen und 
Mitte April 2021 war es so weit: 
Meine Arztpraxis wurde offiziell er-
öffnet.

Wie läuft es inzwischen in der 
Praxis?

Das gedachte Risiko einer Pra-
xisneugründung war nach weni-
gen Monaten für mich nicht mehr 

spürbar. Der hausärztliche Bedarf 
und die Nachfrage sind immens. 
Ich freue mich auf die Zukunft in 
Altbach als eigene Chefin mit mei-
nem großartigen Praxisteam. Ein 
Jahr nach Praxisgründung kann 
ich sagen, diese Entscheidung zur 
Selbstständigkeit habe ich nie be-
reut. Ohne die ZuZ-Förderung der 
KV, die Unterstützung der Gemein-
de und vor allem die meines Man-
nes hätte ich ein solches Projekt 
zwar nicht gewagt, jedoch kann ich 
nur jeden ermutigen, diesen Schritt 
zu gehen – es lohnt sich! ef
 
Wollen auch Sie sich in einem von 
ZUZ geförderten Gebiet niederlas-
sen oder kennen Sie jemanden, der 
Interesse hat? Weitere Informati-
onen gibt es auf der Website der 
KVBW. 

 Mehr über ZuZ: 
www.kvbawue.de/zuz

Arzt fragt, 
KV antwortet

Das Screening auf Hepatitis B und C ist Be-
standteil der Gesundheitsuntersuchung. Muss 
das Screening am selben Tag wie die Gesund-
heitsuntersuchung durchgeführt werden?

Ja. Es handelt sich um einen Bestandteil der Gesund-
heitsuntersuchung. Abgerechnet wird hierbei die GOP 
01732 (Gesundheitsuntersuchung) sowie die GOP 
01734 (Hepatitis-Screening). 
Übergangsregelung: Wurde bereits in der Vergangen-
heit die Gesundheitsuntersuchung ohne das Hepatitis-
Screening durchgeführt, kann dieses bis zum 31. De-
zember 2023 nachgeholt und mit der GOP 01744 ab-
gerechnet werden. ab

Aktuelles aus der Abrechnung

MAK-TippOnline-Marketing-Strategien
Moderne Praxen sind heutzutage zunehmend dem Wettbewerb 
ausgesetzt. Innovative Marketingmaßnahmen können dabei hel-
fen, die eigene Attraktivität und den wirtschaftlichen Erfolg der 
Praxis zu fördern. Zum Beispiel der eigene Internetauftritt oder 
die Präsentation in den sozialen Medien. Doch wie kann man das 
realisieren – neben der täglichen Arbeit in der Praxis? Heutzutage 
gibt es viele interessante Onlinetools, die die Management Aka-
demie in diesem Seminar vorstellt.

Dabei lernen Sie die Ziele moderner Online-Marketing-Stra-
tegien kennen und bekommen einen Überblick über Ihre digi-
talen Möglichkeiten. Wir stellen ausgewählte Instrumente wie 
die Suchmaschinenoptimierung (SEO) vor, zeigen verschiede-
ne Arztbewertungsportale auf und erläutern deren Vor- und 
Nachteile. Darüber hinaus informieren wir über die recht-
lichen Rahmenbedingungen und verdeutlichen, wie Sie mit 
den sich verändernden Vorschriften angemessen umgehen 
können. Arbeitsform ist dabei ein Vortrag mit Fallbeispielen 
und Diskussionen. Das Seminar eignet sich für Ärztinnen und 
Ärzte aller Fachgruppen sowie für erfahrene Mitarbeitende, 
die unterstützend im Bereich des Marketings tätig und für die 
Steuerung der begleitenden Prozesse zuständig sind.

Schwerpunkte:
• Ziele innovativer Online-Marketing-Strategien
• Wettbewerbsanalyse
• Auswirkungen der Digitalisierung
• Online-Marketing-Instrumente: 
 Funktionsweise, Vorteile und Herausforderungen
 - Arzt-Bewertungsportale
 - Suchmaschinenoptimierung (SEO)
 - Webseite und Internetauftritt
 - Online-Terminvereinbarung

• Social-Media-Marketing (Netzwerkaufbau)
• Rechtliche Rahmenbedingungen

5 Punkte
S 78
Diplom-Betriebswirtin Nadja Alin Jung
Schwerpunkt Praxismarketing
Mittwoch, 30. November 2022, 
15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
KVBW Stuttgart, 
Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart
98.00 Euro

Fortbildungspunkte: 
Seminarnummer:
Referenten:

Termin: 

Ort: 

Kosten:

Die ZuZ-Förderung deckte drei Viertel der Praxisinvestitionen.Dr. Daniela Wieland in ihrer neuen Praxis. 
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ALLES, WAS RECHT IST
Juristische Fragen aus der Praxis, heute zum Thema Honorarkürzungen 

wegen unzureichender Dokumentation

oftmals hektischen Praxisalltag kann es-
durchaus vorkommen, dass erbrachte Leis-
tungsinhalte von GOPs nicht vollständig oder 
auch gar nicht in der Patientendokumentati-
on hinterlegt werden. Welche Folgen dies 
für Honorarbescheide haben kann, hat das 
Sozialgericht Stuttgart kürzlich entschieden 
(Az. S24 KA 2123/21).

In dem der Kammer vorgelegten Fall hat die KV nach Durchführung eines Plausibili-
tätsverfahrens Honorarabrechnungen berichtigt, weil lediglich GOPs benannt wur-
den, jedoch nicht die Erbringung der im EBM genannten obligaten Leistungsinhalte 
dargelegt wurde beziehungsweise dokumentiert war. Im konkreten Fall handelte 
es sich im Rahmen der postoperativen Überwachungspauschale um Kontrolle von 
Kreislauf, Atmung und Vigilanz sowie Abschlussuntersuchung(en). Die Ärzt*innen 
beriefen sich darauf, sie hätten diese Leistungen erbracht, es bestünde aber keine 

In dieser ergo-Rubrik erläutern die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Rechtsbereichs der 
KV Baden-Württemberg rechtliche Fragen aus 
dem Praxisalltag oder informieren über wichtige 
Entscheidungen aus der Rechtsprechung. Heute 
geht es um Honorarkürzungen wegen unzurei-
chender Dokumentation.

Das Bundessozialgericht (BSG) 
hat mit Urteil vom 19. Oktober 
2021 – B 12 R 1/21 R  – entschie-
den, dass Praxisvertreter im Regel-
fall „abhängig beschäftigt“ und 
daher sozialversicherungspflich-
tig sind. Den Arztpraxen drohen 
Nachforderungen im Rahmen der 
sozialversicherungsrechtlichen 
Be   triebsprüfung, wenn sie Vertre-
ter auf selbstständiger Basis ein-
gesetzt haben. Der Fachanwalt 
für Arbeitsrecht Dr. Volker Nill 
der Kanzlei BRP Rechtsanwälte, 
Stuttgart berichtet über die Kon-
sequenzen.

Eine hauptberuflich in einem Kran-
kenhaus angestellte Oberärztin 
übernahm tageweise Vertretungen 
in einer gastroenterologischen Ge-
meinschaftspraxis bei Urlaub oder 
Krankheit der Praxisinhaber. Die 
Patienten wurden ihr von der Pra-
xis zugewiesen. Sie führte mit den 
Geräten der Praxis Untersuchun-
gen durch, schrieb Befundberich-
te und gab Therapieempfehlungen. 
Dabei wurde sie von den medizini-
schen Fachangestellten der Praxis 
unterstützt, gegenüber denen sie 
weisungsbefugt war. Sie selbst un-
terlag hinsichtlich ihrer ärztlichen 

Berufsausübung keinen Weisun-
gen. Für ihre Tätigkeit stellte die 
Ärztin der Praxis ein Honorar in 
Höhe von 80 Euro pro Stunde in 
Rechnung. Sozialversicherungs-
beiträge wurden nicht abgeführt. 
Beide Seiten gingen vielmehr von 
einer selbstständigen Tätigkeit der 
Praxisvertreterin aus.

Nach dem Urteil des BSG über-
wiegen jedoch die Merkmale ei-
ner „abhängigen Beschäftigung“, 
sodass Sozialversicherungspflicht 
besteht. Die Tätigkeit der Praxis-
vertreterin sei mit derjenigen von 
Honorarärzten in Krankenhäusern 
vergleichbar, zu denen das Bun-
dessozialgericht schon im Jahr 

2019 entschieden hat, dass eine 
abhängige Beschäftigung vorliegt. 
Die Praxisvertreterin sei in die Ar-
beitsabläufe der Gemeinschafts-
praxis eingegliedert und behandle 
deren Patienten. Die Leistungen 
würden ausschließlich durch die 
Praxis und nicht durch die Vertre-
terin gegenüber den Kostenträgern 

abgerechnet. Ein nennenswer-
tes unternehmerisches Risiko der 
Praxisvertreterin sei nicht erkenn-
bar. Diese übernehme auch keine 
Arbeitgeberfunktionen gegenüber 
dem Praxispersonal.
Aufgrund der Entscheidung des 
BSG ist davon abzuraten, Praxis-
vertreter auf selbstständiger Basis 

einzusetzen. Auf Grundlage die-
ser Rechtsprechung werden die 
Betriebsprüfer höchstens noch in 
Ausnahmefällen (gegebenenfalls 
Langzeitvertretungen mit Über-
nahme von Arbeitgeberfunktio-
nen) eine Sozialversicherungs-
freiheit akzeptieren. Es droht die 
Nachforderung von Sozialversi-

cherungsbeiträgen, die die Praxis 
in voller Höhe (Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteile) tragen muss. 
Eine nachträgliche „Abwälzung“ 
der Arbeitnehmeranteile auf die 
Praxisvertreter ist weitgehend un-
zulässig. Auch wenn das Urteil des 
BSG keine unmittelbaren Auswir-
kungen auf das Arbeitsrecht hat, 

besteht die Gefahr, dass auch die 
Arbeitsgerichte dieser Linie fol-
gen und Praxisvertreter als Arbeit-
nehmer einstufen werden. Damit 
wären sämtliche Arbeitnehmer-
schutzvorschriften auch auf Pra-
xisvertreter anwendbar. Sie hätten 
unter anderem Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung während Urlaubs 
und Krankheit sowie an Feiertagen. 
Auch die Einhaltung der Höchstar-
beitszeiten sowie der Ruhenszeiten 
gemäß dem Arbeitszeitgesetz kann 
zum Problem werden, wenn neben 
der Vertretertätigkeit eine Haupt-
beschäftigung besteht. Schließ-
lich greift bei entsprechender Pra-
xisgröße auch der soziale Kündi-
gungsschutz.
Für alle Arztpraxen, die noch Pra-
xisvertreter auf selbstständiger Ba-
sis einsetzen, besteht daher drin-
gender Handlungsbedarf. In aller 
Regel wird sich eine Umstellung 
auf Teilzeitarbeitsverträge und die 
Abführung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen nicht vermeiden 
lassen. Die Tätigkeit von Praxis-
vertretern auf selbstständiger Ba-
sis ist nur noch nach eingehender 
rechtlicher Beratung in besonders 
gelagerten Ausnahmefällen sinn-
voll. vn

Praxisvertreter sind sozialversicherungspflichtig
Urteil des Bundessozialgerichts hat gravierende Auswirkungen

IM

diesbezügliche Dokumentationspflicht. Nur wenn Komplikatio-
nen aufträten, würden sie diese dokumentieren. In den streit-
befangenen Quartalen habe es keine Komplikationen gegeben.
Das Gericht hat dies anders gesehen: 

Eine Dokumentationspflicht bei ärztlicher Behandlung ergebe 
sich nicht nur aus dem Bundesmantelvertrag-Ärzte, aus dem Bür-

gerlichen Gesetzbuch und der Berufsordnung, sondern auch aus der 
normierten Verpflichtung der Vertragsärzt*innen, ihre erbrachten Leis-
tungen in den Abrechnungsunterlagen – einschließlich des Tages der Be-

handlung – mit Diagnosen aufzuzeichnen.
Die KVen wiederum sind im Rahmen von Abrechnungsprüfun-

gen verpflichtet und befugt, die für die Prüfung erforderlichen 
Befunde anzufordern. Im Rahmen der vertragsärztlichen Tä-
tigkeit soll die Dokumentation mithin die Überprüfung der 
korrekten Abrechnung ermöglichen.

An die Dokumentation sind daher hohe Anforderungen zu stellen. 
Sie genügt diesen nur und kann damit den Nachweis für die vollständige Leistungserbrin-
gung geben, wenn sie lesbar, in sich widerspruchsfrei und nachvollziehbar ist. Sofern die 
vollständige Leistungserbringung aufgrund einer fehlenden und unvollständigen Doku-
mentation nicht nachvollzogen werden kann, berechtigt dies zur Berichtigung durch die 
KV. Weiter führt das Gericht aus, dass so zu dokumentieren ist, dass ein fachkundiger 
Außenstehender ohne Weiteres in der Lage sein muss, zu beurteilen, ob die jeweiligen 
Leistungsbestandteile erfüllt sind. 
Ob eine GOP verwirklicht ist, ist damit nur dann nachvollziehbar, wenn erkennbar wird, 
welche Behandlungsmaßnahmen durchgeführt wurden – allein durch die Nennung der 
GOP wird dies keinesfalls nachvollziehbar.
Auch hat das Gericht klargestellt, dass die Beweislast, konkret der Nachweis für die Vo-
raussetzungen eines Vergütungsanspruchs, beim Vertragsarzt oder der Vertragsärztin 
liegt. Diese müssen die Unsicherheiten bezüglich der Erbringung von Leistungen ausräu-
men. In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir daher, die obligaten Leistungsinhalte von 
GOPs zu dokumentieren.  ss

 Die Merkmale einer abhängigen Beschäftigung überwiegen bei Vertretung laut BSG.
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Vom Körper und der Seele

„Flucht ist keine Krankheit“, berich-
tet der emeritierte Psychosomatik-
Prof. Dr. Michael Wirsching, der 
sich ebenfalls bei den Refudocs 
engagiert. „Studien zeigen, dass es 
sogar eine sehr hohe Resilienz ge-
genüber psychischen Erkrankun-

gen bei Menschen gibt, die sich 
dazu entschließen zu flüchten, die 
sich durchkämpfen, die herkom-
men.“ Trotzdem ist da das Trauma 
der Flucht, die Angst um Männer 
und Söhne, die im Krieg fürchter-
lichen Gefahren ausgesetzt sind, 
die Erinnerungen Älterer an den 2. 
Weltkrieg. Daher stehen zweimal 

die Woche im AMI psychologische 
Psychotherapeut*innen zur Krisen-
intervention und Weitervermittlung 
an Hausärztinnen bereit. Auch Dr. 
Christiane Guderian hakt im Zwei-
felsfall nach: „Man ist offen für die 
Symptome, die Hinweise auf eine 
Posttraumatische Belastungsstö-
rung geben können. Klagen Patien-

ten über Kopfschmerzen, Schlafstö-
rungen und Gewichtsverlust, frage 
ich, wie es ihnen geht und worüber 
sie sich Sorgen machen.“ 

Die Vorteile der Entschleunigung

Die Kommunikation zwischen Pa-
tienten und Psychotherapeuten ist 

Ersatzbescheinigung

Die niedergelassenen Ärzt*innen müssen daher 
damit rechnen, dass viele Flüchtlinge aus der Uk-
raine vorläufig noch nicht mit einer eGK in die 
Praxis kommen. Bis allen diese Karte zugestellt 
werden kann, muss es eine Übergangslösung ge-
ben. Bei der AOK Baden-Württemberg sieht die-
se zum Beispiel so aus: Sollte vor dem Eintreffen 
der Gesundheitskarte ein Arztbesuch notwendig 
sein, erhalten die Betroffenen eine Ersatzbeschei-
nigung aus Papier. Um diese zu erhalten, sollten 
die entsprechend registrierten Flüchtlinge bei 
ihrer jeweiligen AOK-Beratungsstelle vorbeikom-
men, am besten mit dem Bewilligungsbescheid. 
Die Ersatzbescheinigung kann dem Arzt oder der 
Ärztin vorgelegt werden, sodass diese damit die 
Behandlung mit der AOK Baden-Württemberg 
abrechnen können. 

Keine Behandlungsscheine mehr

Positiv ist, dass für diese Patienten aufwendige 
Abrechnungen mit den Sozialämtern über den 
Behandlungsschein, wie sie Asylsuchende aus 
anderen Ländern vorlegen müssen, künftig nicht 
mehr notwendig sind. Im Praxisalltag wird es je-
doch weiterhin vorkommen,  dass kranke Flücht-
linge oder Asylsuchende ohne Behandlungsschein 
eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. In diesen 
Fällen ist die Übernahme der Behandlungskosten 
grundsätzlich nur für akut notwendige Notfallbe-
handlungen geregelt. Für darüber hinausgehende 
Behandlungen muss ein gültiger Behandlungs-
schein, eine eGK oder eine entsprechende Er-
satzbescheinigung vorgelegt werden.  gk 

Die Bundesregierung hat im Mai beschlossen, 
dass geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
vom 1. Juni an gesetzlich krankenversichert 
werden. Das ist eine gute Nachricht, doch 
wird in der Praxis noch nicht alles reibungs-
los klappen. 

Mit dem neuen Gesetz zu den Sozialleistungen 
für Flüchtlinge aus der Ukraine, das zum 1. Juni 
in Kraft getreten ist, sind die rechtlichen Vor-
aussetzungen dafür geschaffen worden, dass die 
betroffenen Menschen in die gesetzliche Kran-
kenversicherung aufgenommen werden können. 
Dafür ist es aber notwendig, dass sie bei den 
zuständigen Behörden registriert sind, denn nur 
dann erhalten sie auch die elektronische Ge-
sundheitskarte (eGK) einer Krankenkasse. 
 Dass für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 
die Möglichkeit der Aufnahme in die GKV ge-
schaffen wurde, ist grundsätzlich zu befürwor-
ten. Sie gehören damit zum Kreis der gesetzlich 
Versicherten, für deren Behandlungskosten die 
Krankenkassen aufkommen.

Verzögerungen möglich

Sehr unwahrscheinlich ist jedoch, dass allen Be-
rechtigten bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
die elektronische Gesundheitskarte einer Kran-
kenkasse ausgehändigt werden konnte. Zum 
einen reichte dafür die Zeit nicht, zum anderen 
betreffen die allgemeinen Lieferschwierigkeiten 
auch die Hersteller der Versichertenkarte. Es 
fehlt vor allem an den notwendigen Chips, so 
dass sich die Herstellung nach Ansicht von Ex-
perten noch monatelang verzögern könnte. 

eGK für Ukrainer
Gesetzliche Krankenversicherung für Flüchtlinge gilt seit 1. Juni

Lächeln, Wut, Trauer und Hoffnung
Von der medizinischen Behandlung ukrainischer Flüchtlinge  

Was man im Leben bekommen 
hat, wie man sich weiterentwi-
ckeln kann, wie man seine Kinder 
erzieht und ob man hungert, hat 
viel mit dem Ort zu tun, an dem 
man geboren ist. An genau dem 
richtigen Ort und zur richtigen 
Zeit geboren zu sein, dafür sei sie 
sehr dankbar, sagt Dr. Christiane 
Guderian, Allgemeinmedizinerin 
aus Freiburg-Herdern. Daher en-
gagiert sie sich bei den Freiburger 
Refudocs, einem Verein, der sich 
um die Behandlung geflüchteter 
Menschen, aktuell aus der Ukra-
ine, kümmert. 

Rechts eine Kaffeeecke, geradeaus 
ein Wartezimmer mit einer antiken 
Schulbank, links ein Hof mit viel 
Holz und Grünpflanzen. Man kann 
nicht anders, als sich in der Praxis 
von Dr. Guderian wohlzufühlen. 
Hier behandelt die Ärztin auch die 
Geflüchteten aus der Ukraine. Doch 
der Erstkontakt findet bereits früher 
statt: im Ankunftszentrum des Frei-
burger Amtes für Migration und In-
tegration (AMI).  
Hier bekommen die Ankommen-
den das, was sie dringend brau-
chen, werden registriert, bekom-
men ihre Behandlungsscheine, ein 
Wohnort wird gesucht, erste Geld-
probleme behoben. Am Ende steht 
das medizinische Screening: „Wir 

Refudocs verschreiben chronisch 
kranken Menschen  Medikamen-
te, vermitteln Termine  an Haus-
ärzte oder Fachärzte. Hin und wie-
der sind auch Schwerkranke dabei, 
beispielsweise Personen mit einem 
Tumorleiden, die aus ihrer Behand-
lung in der Ukraine herausgerissen 
wurden.“ 

Besonders wichtig sei es dabei, den 
Personen einen Leitfaden zu ge-
ben, wo und wie sie sich in unse-
rem deutschen Gesundheitssystem 
bewegen. Das habe man aus der 
Flüchtlingswelle 2015 gelernt, als 
viele Geflüchtete fälschlicherweise 
in den Ambulanzen der Kranken-
häuser landeten. 

Hilfe bei Gewalt
Gewaltambulanz Heidelberg ist Anlaufstelle für Opfer

Wer Gewalt oder Missbrauch erlebt, fühlt 
oft auch Scham und Angst. An wen kann 
man sich wenden in der ersten Not? Die 
wenigsten Opfer wissen, was zu tun ist. 
Experten sagen, dass die akute Versor-
gung von Gewaltopfern in Deutschland 
zu wünschen übrig lässt. Die Direktorin 
der Gewaltambulanz in Heidelberg, Prof. 
Dr. Kathrin Yen, fordert deshalb, dass 
Menschen mit einem Gewaltproblem ge-
nauso selbstverständlich zum Gewaltarzt 
gehen können sollen wie Augenkranke 
zum Augenarzt.

Eine professionelle Stelle, an die sich Be-
troffene wenden können, ist die Heidel-
berger Gewaltambulanz, niederschwellig 
und kostenfrei für Gewaltopfer. Sie ist te-
lefonisch rund um die Uhr erreichbar. Es 
wird gebeten, sich telefonisch anzumel-
den. Die Mitarbeiter der Ambulanz ver-
mitteln einen Untersuchungsort wie eine 
Klinik, eine Arztpraxis oder das Institut 
für Rechtsmedizin. Untersuchung, Be-
weissicherung und Dokumentation wer-
den unabhängig von einer Anzeige dis-
kret und umsichtig von speziell ausgebil-
deten Ärztinnen und Ärzten durchgeführt. 

Sie unterliegen der Schweigepflicht. Die 
Möglichkeit einer raschen Sicherung 
und Dokumentation von Spuren an Kör-
per und Kleidung eines Opfers sei unver-
zichtbar für die Aufklärung eines Falls, 
die strafrechtliche Verfolgung der Täter 
und eventuelle Gerichtsverfahren, so Yen. 
Von häuslicher Gewalt betroffen sind laut 
Gewaltambulanz sowohl Frauen als auch 
Männer, Kinder und Senioren. Die Pan-
demie habe das Problem verstärkt. Die 
Täter blieben meist unerkannt. Die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen der Gewal-
tambulanz bitten unter dem Motto „GE-
MEINSAM GEGEN GEWALT UND 
MISSBRAUCH“ darum, dass auch Arzt-
praxen ihren Patient*innen diese Mög-
lichkeit nahelegen, sodass eine dauerhaf-
te Unterstützung der Opfer gewährleistet 
werden kann. ef  

 Weitere Informationen 
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/
rechts-und-verkehrsmedizin/leistungs-
spektrum/medizin/gewaltambulanz

 Die Gewaltambulanz Heidelberg ist 
erreichbar unter 0152 54 64 83 93!

mitunter nicht ganz einfach. Zum 
einen ist da die Angst, durch eine 
psychische Erkrankung stigmati-
siert zu sein, zum anderen gibt es 
die Sprachbarriere. Oft steht des-
halb ein professioneller Dolmet-
scher zur Verfügung. Das bedeu-
tet aber auch: Jede Frage, jede Ant-
wort muss übersetzt werden. Das 
Gespräch dauert so fast doppelt so 
lang. Wirsching jedoch kommt es 
nicht nur auf die Sprache an: „Die 
Kommunikation zwischen zwei 
Menschen ist zu 80 Prozent non-
verbal, ich sehe meinem Gegen-
über an, ob es traurig oder wütend 
ist. Die Psychotherapie ist ja kein 
Denksport, sondern auch sehr viel 
Beziehungsarbeit. Es geht darum, 
Vertrauenswürdigkeit und Perspek-
tiven zu eröffnen und dafür ist die 
nonverbale Kommunikation ganz 
gut geeignet! Und die Tätigkeit des 
Dolmetschers entschleunigt auch 
noch die Konversation: „Durch 
den Dolmetscher wird das gan-
ze Gespräch ein bisschen ruhiger. 
Man sagt etwas, das wird übersetzt, 
dann sieht man die Reaktion, die 
Mimik und Gestik, das Gespräch 
dauert so viel länger und man hat 
mehr Zeit, zu schauen, wie reagiert 
er oder sie“, meint Guderian und lä-
chelt. Und man merkt: Sie ist mit 
ihrer Arbeit genau richtig, zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort. ef

Team Refudocs: Dr. Christiane Guderian und Prof. Dr. Michael Wirsching

Opfer brauchen schnelle Hilfe. 
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über diagnostische und therapeu-
tische Möglichkeiten, die die ver-
schiedenen Praxen anbieten. Natür-
lich führen wir keine medizinischen 
Beratungs- oder Behandlungsge-
spräche. Dafür sind ausschließlich 
unsere Ärztinnen und Psychothera-
peuten zuständig. Doch wir nehmen 
viel Druck aus dem System, indem 
wir manche Frage beantworten, die 
in der Hektik des Praxisalltags un-
geklärt bleibt.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Oft geht es um spezielle Behand-
lungen. Werden beispielsweise die 
Kosten für eine Akupunkturbe-
handlung von der gesetzliche Kran-
kenkasse übernommen? Oder was 
ist eine IGeL-Leistung? Warum 

ARZT & THERAPEUT

Eine Frage der 
Wertschätzung

Corona-Bonus für MFA!

Die Pandemie geht mit besonderen 
Herausforderungen für alle einher 
– insbesondere gefordert sind Men-
schen, die im Gesundheitsbereich 
tätig sind. Mit Bonuszahlungen 
soll deren Einsatz gewürdigt wer-
den. Ausgeschlossen sind davon 
bislang allerdings die Medizini-
schen Fachangestellten (MFA) in 
den Praxen. 

„Wenn man gar nicht gesehen wird, 
das tut schon weh“, sagt Jutta Na-
piwotzky. Die MFA, die jetzt in 
den Ruhestand gegangen ist, hat 
die Coronapandemie in allen ihren 
Phasen hautnah miterlebt. Ihre Ar-
beit in einer Praxis in Mühlacker 
im Enzkreis, die zur Schwerpunkt-
praxis wurde, beschreibt sie als äu-
ßerst „kräftezehrend“. Überstunden 
ohne Ende haben sie und ihre Kol-
leginnen angesammelt. „Als Ver-
band medizinischer Fachberufe e. V. 
warnen wir seit mehr als 18 Mona-
ten vor der Überlastung der MFA“, 
betont Verbandspräsidentin Hanne-
lore König: „Es ist inzwischen eine 
Grenze überschritten, die von der 
Politik nicht gesehen beziehungs-
weise ignoriert wird.“ Dabei zeige 
eine Umfrage des Verbands vom 

Februar, dass 46 Prozent der MFA 
im zurückliegenden Jahr mehrfach 
pro Monat daran gedacht haben, 
aus dem Beruf auszusteigen – dann 
wäre die Patientenbetreuung in den 
Arztpraxen und medizinischen Ver-
sorgungszentren ernsthaft bedroht.

Arbeiten am Limit

„Mein Arbeitstag begann um sie-
ben Uhr und endete nicht selten um 
halb neun am Abend, das geht an 
die Substanz“, erzählt Napiwotzky. 
Neben den regulären Patienten wa-
ren da plötzlich viele potenziell Er-
krankte auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus hin zu testen. Hygie-
nemaßnahmen galt es umzusetzen, 
zum allgemeinen Tagesgeschäft 
kam ein Mehr an Telefonaten, Or-
ganisation, Beratungen. Diskussio-
nen mit Patient*innen, die Masken 
verweigerten, wurden zur nervli-
chen Belastungsprobe, und stets 
schwang die Angst mit, sich anzu-
stecken. „Bis zu 98 Prozent der Ab-
striche, die wir in der Infektionspra-
xis gemacht haben, waren positiv“, 
erinnert sich Napiwotzky. Eine „Ar-
beit am Limit“ nennt denn auch die 
Studie „Pandemiemanagement in 

der Praxis – Erfahrungsberichte 
und Reflexion“ der Ruhr-Univer-
sität Bochum den Einsatz der MFA 
während der Pandemie. Befragt 
wurden dafür zwischen April und 
September 2021 medizinische Fa-
changestellte in hausärztlichen Pra-
xen. Erste Ergebnisse belegen eine 
deutliche Arbeitsüberlastung der 
MFA und weisen darauf hin, dass 
deren großer Beitrag zur medizini-
schen Versorgung der Bevölkerung 
im Verlauf der Coronapandemie in 
der öffentlichen Wahrnehmung we-
nig Beachtung fand. 

Großer Beitrag zur Pandemie-
eindämmung

Die Zeit des Impfens wird Napi-
wotzky als weitere Herausforderung 

in Erinnerung bleiben. Zuerst war 
zu wenig Impfstoff da, die Erwar-
tungshaltung mancher Patienten und 
Patientinnen im Hinblick auf die 
Impftermine äußerst hoch und die 
Dokumentation zeitintensiv. Impf-
termine wurden abgesagt, mal zu 
wenig, dann zu viele Impfdosen ge-
liefert. Ständig hieß es umdisponie-
ren, telefonieren, und dabei gab es ja 
immer noch all die Patientinnen und 
Patienten abseits der Pandemie.  

„Mit dem Impfen in den Praxen ha-
ben wir MFA viel dazu beigetragen, 
die Pandemie einzudämmen, und 
wir haben durch unseren Einsatz die 
Kliniken entlastet“, resümiert Jutta 
Napiwotzky. Weshalb es für dieses 
Engagement, das weit über die ei-
gentliche Arbeit hinausging, keinen 
Corona-Bonus geben soll, kann die 

erfahrene MFA nicht nachvollzie-
hen. 

„Wir wissen seit 2017 – wissen-
schaftlich belegt durch das Insti-
tut für Arbeits-, Sozial- und Um-
weltmedizin der Heinrich-Heine-
Universität in Düsseldorf, dass die 
Stressbelastung der Medizinischen 
Fachangestellten sehr hoch ist und 
vergleichbar mit der Belastung von 
Ärzten und Pflegekräften“, betont 
Hannelore König und fordert die 
Politik auf, die Alarmsignale aus 
dem ambulanten Gesundheitswe-
sen, insbesondere der MFA, end-
lich zu sehen und zu handeln: „Die 
Bundesregierung erteilt einem Co-
rona-Sonderbonus für MFA immer 
wieder eine Absage und verweigert 
MFA damit die erforderliche Wert-
schätzung.“   ja

„Patient fragt – KVBW antwortet“ 
Über MedCall, das Patiententelefon der KVBW

Manch einer mag sich noch im-
mer fragen, warum die KVBW 
auch Services für die Bürgerschaft 
anbietet. Doch längst ist klar: In 
Zeiten wachsenden Ärztemangels 
müssen Patientenströme gelenkt 
werden, müssen alternative Ser-
vice- und Informationsangebo-
te die ärztlichen und psychothe-
rapeutischen Praxen unterstüt-
zen und entlasten. Dafür hält die 
KVBW einen ganzen Strauß an 
Angeboten bereit: von der Termin-
servicestelle über Gesundheitstage 
bis hin zum Beschwerdemanage-
ment. In loser Folge wird ergo da-
her in den nächsten Ausgaben die 
unterschiedlichen Serviceangebo-
te vorstellen. Den Anfang macht 
das Patiententelefon „MedCall“. 
ergo hat sich mit der verantwortli-
chen Gruppenleiterin Jessie Berg 
unterhalten. 

Frau Berg, Sie sind, gemeinsam 
mit Ihrem Team, zuständig für 
das Patiententelefon MedCall. 
Was genau ist das? 

Bei uns kön-
nen Patientin-
nen und Pa-
tienten anru-
fen, wenn sie 
nach einem 
Arzt oder ei-
ner Ärztin ei-
ner bestimm-
ten Fachrich-
tung oder mit 
einem speziel-
len Tätigkeits-
schwerpunkt 
suchen. Außerdem geben wir Aus-
kunft über Praxen mit behinder-
tengerechtem Zugang oder mit be-
sonderen Fremdsprachenkenntnis-
sen. Diese Informationen erhalten 
wir auf freiwilliger Basis von vie-
len Praxen und nehmen gern jeder-
zeit weitere Meldungen entgegen. 
Wir helfen außerdem bei der Suche 
nach Reha-Einrichtungen, Selbst-
hilfegruppen oder anderen Bera-
tungsdiensten weiter. 

Warum ist MedCall wichtig für 
die Praxen?

Wir beantworten Fragen, die die 
Versicherten zur medizinischen Ver-
sorgung oder zu den GKV-Leistun-
gen und den Strukturen im Gesund-
heitswesen haben. Wir informieren 

Arbeiten am Rande der Kraft: MFA kämpfen darum, gesehen zu werden. 

muss ich sie 
selbst bezah-
len? Indem wir 
die Regelun-
gen und Richt-
linien erläu-
tern, können 
wir für mehr 
Verständnis bei 
den Patientin-
nen und Pati-
enten sorgen. 
Und das hilft 
wiederum Arzt 

und Ärztin in der Praxis.

Wie helfen Sie bei der psycho-
therapeutischen Versorgung?

Wir vermitteln freie Therapieplät-
ze. Dafür melden uns einige un-
serer psychotherapeutischen Mit-
glieder ihre Kapazitäten. Doch 
leider wird das immer schwieri-
ger. Auch weil seit gut einem Jahr 
die Verpflichtung besteht, Termine 
für die Sprechstunde und die Pro-
batorischen Sitzungen an die Ter-
minservicestelle (TSS) zu melden. 
Da machen wir uns Konkurrenz im 
eigenen Haus. Im Grunde fordert 
der Gesetzgeber an dieser Stelle 
nun etwas ein, was wir bei Med-
Call schon lange als Service ange-
boten haben.

Wie garantieren Sie den Qua-
litätsstandard, den sich unsere 
Mitglieder wünschen?

Wir arbeiten ausschließlich mit 
medizinischem Fachpersonal. Und 
ein Großteil der Mitarbeitenden 
hat jahrelange Erfahrung in der 
Arbeit mit Patientinnen und Pa-
tienten. Sie wissen meist schnell, 
wo der Schuh drückt, und kön-
nen helfen. Außerdem werden wir 
bald einen Voice-/Chatbot schal-
ten, also einen digitalen Helfer, der 
in einem automatisierten Prozess 
die Vermittlung von freien Thera-
pieplätzen übernehmen kann. Da-
mit haben unsere Mitarbeitenden 
wieder mehr Zeit für die individu-
ellen Anfragen, die mehr Einfüh-
lungsvermögen und Fingerspitzen-
gefühl benötigen. sm

 MedCall
MedCall ist kostenlos und ohne Vor-
wahl unter der 116117 erreichbar.

Servicezeiten:
Montag bis Donnerstag:
8.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 
8.00 bis 12.00 Uhr
Kontakt für Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen:  
0711 7875-3960.

Zahlt die Kasse Akupunktur? MedCall beantwortet solche Fragen.  
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Im März 1879 als Sohn eines prak-
tischen Arztes im pfälzischen Eden-
koben geboren, schien sein Weg vor-
gezeichnet. Doch es sollte alles ganz 
anders kommen als gedacht. Georg 
Franz Straub studierte zwar Medizin 
und promovierte 1903 summa cum 
laude in Heidelberg, aber seine vor-
gezeichnete berufliche Zukunft ver-
lief ungewöhnlich und vor allem weit 
weg von zu Hause. 

Frisch einberufen und in nagelneuer 
Uniform nahm Georg Franz Straub im 
Jahr seiner Promotion an einer Famili-
enfeier teil. Ein betrunkener Verwand-
ter, selbst hoher Offizier, befahl ihm, 
auf dem Fest zu exerzieren. Der junge 

Arzt fand das schrecklich und gab 
seinem Herausforderer einen 
Faustschlag. Der faktisch Vorge-
setzte drohte daraufhin mit dem 

Kriegsgericht. Straub sah als einzi-
gen Ausweg die Flucht. Über 

London kam er schließlich nach 
New York, wo er sich mit Ge-
legenheitsarbeiten durchschla-
gen musste, weil sein deut-
sches Examen nicht aner-
kannt wurde.

Zweiter Anlauf in den USA

Der 25-Jährige ließ sich nicht 
entmutigen, lernte Englisch, 

holte sämtliche Examen nach 
und bestand auch in den USA mit 

Auszeichnung. Kurze Zeit praktizier-
te er in New York und San Francisco. 

Aber schon 1907 zog es den umtrie-
bigen Mediziner nach Honolulu auf 
Hawaii. Die eigene Praxis lief gut, 
nebenbei wurde er als Epilepsie-
Gutachter verpflichtet und mit nur 
29 Jahren zum leitenden Arzt am 
Queens Hospital in Honolulu beru-
fen. Im Jahr 1921 gründete Georg 
Franz Straub in Oahu seine eigene 
Klinik mit neun Spezialisten ver-
schiedenster Fachrichtungen – vor 
Ort ein absolutes Novum. Die neu-

erbaute Klinik erhielt den Namen 
Straub-Klinik. Seit 1952 tragen ihm 
zu Ehren die Nachfolgekliniken auf 
Hawaii den Namen „Straub Medi-
cal Center“. Heute arbeiten an den 
insgesamt zehn Kliniken auf den In-
seln Oahu, Lanai und Hawaii rund 
200 Ärzte und 1.800 weitere Be-
schäftigte. 

In loser Folge stellen wir in ergo 
berühmte Ärzte und Wissen-
schaftler vor, die Außergewöhnli-
ches geleistet haben, sowie große 
medizinische Errungenschaften 
der vergangenen Jahrzehnte. In 
ergo Ausgabe 2/2022 porträtie-
ren wir den Chirurgen und Mu-
sikvirtuosen Georg Franz Straub, 
der vor 100 Jahren in Honolulu, 
der Hauptstadt von Hawaii, eine 
Klinik gründete und damit den 
Grundstein für bis heute zehn 
hawaiianische „Straub Medical 
Center“ legte.  

Herausragende 
Leistungen

Große Liebe ist die Musik

Neben seinem Beruf beschäftig-
te sich der deutsche Arzt leiden-
schaftlich mit der Musik. Nach 
einer prägenden Begegnung mit 
einem Geigenbauer und Klavier-
stimmer entschloss sich der Hob-
by-Cellist Straub, eine Geigenbau-
erlehre zu beginnen. 37 Violinen hat 
er in den Folgejahren gefertigt, eine 
davon widmete er der früheren ha-

waiianischen Königin Lili’uokalani, 
die das berühmte Lied „Aloha Oe“ 
verfasst hatte. Straub komponier-
te auch selbst, meist Geigenstücke, 
die von bekannten Violinisten auf-
geführt wurden – auf Geigen von 
Straub.
An der Küste von Honolulu gehör-
te dem deutschen Arzt ein großes 

Arzt und Geigenbauer
Georg Franz Straub aus Heidelberg gründete in Honolula seine eigene Klinik und fertigte Violinen

Grundstück mit Blick auf den Pa-
zifik und mit einem Geigenbau-
eratelier, wo sich Besucher seine 
Sammlung aus wertvollen Geigen, 
Gemälden und Plastiken anschau-
en konnten. Die Möbel für das An-
wesen ließ der geborene Pfälzer aus 
einer Möbelfabrik in Edenkoben 
übers Meer schippern - Heimatge-
fühle inklusive. Als Straub 1966 
starb, vermachte er sein Millionen-
erbe an seine Hausangestellten und 
die Honolulu Symphonie Society. 
Den größten Teil jedoch vererbte er 
der medizinischen Forschung und 
mittellosen Patienten. mara

Dr. Straub arbeitete in Honolulu.

Das schwedische Gesundheits-
system wird größtenteils durch 
Steuereinnahmen finanziert. So 
wird der Zugang zur Gesund-
heitsvorsorge für alle Teile der 
Bevölkerung sichergestellt. Eine 
Finanzierung aus Steuergeldern 
ist typisch für skandinavische 
Länder. Gesetzlich geregelt ist, 
dass die 21 schwedischen Regio-
nen dafür sorgen, dass ihre Ein-
wohner medizinisch gut versorgt 
sind. Mit der „Vision for eHealth 
2025“ will man zum weltweit füh-
renden Land in der digitalen Ge-
sundheitsversorgung werden. 

Schweden zeigt mit seinem Ge-
sundheitssystem, dass auch andere 
Ansätze als in Deutschland zum Er-
folg führen können. Das schwedi-
sche und das deutsche Modell brin-
gen ähnliche Zahlen hervor. Doch: 
In Schweden ist die Sterberate ge-
ringer, und die Menschen leben 
durchschnittlich eineinhalb Jahre 
länger. Während sich das System in 
Deutschland durch Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer finanziert, werden die 
Kosten in Schweden durch Steuern 
gedeckt. Obwohl die schwedische 
Regierung einige Vorgaben macht, 

sind es nur Richtlinien, die die zu-
ständigen Regionen befolgen müs-
sen. Deshalb sind die Leistungen, 
die von der schwedischen Kranken-
kasse abgedeckt sind, von Region 
zu Region leicht unterschiedlich. 
Generell werden jedoch alle wich-
tigen Bereiche abgedeckt: Notfall-
versorgung, Grundversorgung und 
Vorbeugung inklusive Krebsvorsor-
ge, Impfungen, Mutterschaftsvor-
sorge, psychische Gesundheitsfür-
sorge, Rehabilitationsmaßnahmen, 
zahnmedizinische Versorgung für 
Kinder und Erwachsene bis 23 Jah-
re, ambulante und stationäre Be-
handlungen. In vielen Fällen, wie 
etwa bei Medikamenten, werden 
Zuzahlungen fällig. 

Gesetz gegen zu lange Warte-
zeiten

Wie in vielen staatlichen Gesund-
heitssystemen sorgten Wartezei-
ten immer wieder für Unmut. Des-
halb gibt es seit Längerem ein Ge-
setz, das besagt, dass jeder Patient 
innerhalb von drei Tagen eine Ein-
schätzung des Hausarztes und in-
nerhalb von 90 Tagen einen Termin 
bei einem Spezialisten bekommt. 

Statistiken von 2020 belegen, dass 
acht von zehn Hilfesuchenden da-
mit bisher einverstanden waren. Zur 
Behandlungsqualität gibt es seit 
2011 ein Gesetz, das es Patienten 
erleichtert, falsche Behandlungs-
methoden zu melden. Zudem gibt 
es jährlich eine Umfrage über das 
Gesundheitssystem. Dabei werden 
Fragen zur Behandlung, Einbin-
dung des Patienten und zum Ver-
trauen in die Vorsorge gestellt.

Drohnen bringen Defibrillatoren

Schweden zählt zu jenen Ländern, 
die sich schon früh dazu entschie-
den haben, auf Digital Health zu 
setzen, und war eines der ersten 
Länder mit einer dezidierten Ge-
samtstrategie. Für nahezu alle Bür-
ger gibt es eine elektronische Pa-
tientenakte; digitale Rezepte sind 
Usus. Zahlreiche Patienten-Arzt-
Apps sind in Gebrauch, etwa der 

Marktführer, der per Videochat 
funktioniert, oder Min Doktor, 
Flow Neuroscience, Doctrin and 
Joint Academy. Mit dem allgemei-
nen elektronischen Fortschritt neh-
men auch andere innovative Lösun-
gen Gestalt an: Seit 2021 sind bei-
spielsweise Drohnen in Erprobung, 
die Defibrillatoren aus der Luft zu 
Notfällen bringen. 

Hybride Modelle im Aufbau

Mit www.doktor.de kommt ein 
schwedischer Anbieter für Video-
sprechstunden jetzt sogar nach 
Deutschland. Das Unternehmen 
sieht die Telemedizin aber nur als 
einen Baustein: Hybride Gesund-
heitsmodelle sollen digitale und re-
ale Behandlungen vernetzen. Um 
eigene Versorgungsstrukturen auf-
zubauen, wollen die Schweden 
Arztpraxen kaufen und eine Praxis-
kette aufbauen. Bis Ende des Jah-
res will doktor.de zehn bis 20 me-
dizinische Versorgungszentren in 
Deutschland betreiben. Das Ziel: 
Hilfesuchende über Videosprech-
stunde zu diagnostizieren oder, falls 
nicht möglich, in Partnerpraxen vor 
Ort zu behandeln.  mara 

Schweden: digital gut aufgestellt
Elektronische Angebote verkürzen Wartezeiten

Defi schwebt mit Drohne ein.
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Termine 
melden

Die Terminservicestelle (TSS) 
benötigt Terminmeldungen – 
insbesondere von fachärztli-
chen Internist*innen mit den 
Schwerpunkten Rheumatolo-
gie, Kardiologie, Endokrino-
logie und Pneumologie, aber 
auch von Dermatolog*innen, 
Radiolog*innen (MRT) und 
Neurolog*innen.

Wie viele Termine pro Quar-
tal die Terminservicestelle von 
Ihnen braucht, erfahren Sie auf 
unserer Website. Ärzt*innen 
und Psychotherapeut*innen kön-
nen ihre Terminmeldungen über 
das Mitgliederportal vornehmen. 
Rückmeldungen über Termine, 
die die Terminservicestelle an 
Patient*innen vergeben hat, erhal-
ten Praxen automatisiert aus der 
Software eTerminservice. Daher 
muss im Praxisprofil unbedingt 
ein Benachrichtigungskanal 
(E-Mail/Fax) eingerichtet sein.

eTerminservice
Kontakt für Ärzte und Ärztinnen: 
Telefon 0711 7875-3960; 
terminservice@kvbawue.de

Termine pro Quartal
www.kvbawue.de/pdf3253

Benutzeranleitung
www.kvbawue.de/terminservice-
stelle

Patientenservice 116117 mit telemedizinischer 
Beratung im Bereitschaftsdienst 

KV-Tochter vermittelt 72 Prozent der NFD-Bereiche

Alle in Baden-Württemberg ver-
fügbaren Patientenservices sind 
seit 1. Januar 2020 unter der 
116117-Markenfamilie zu fin-
den. Die Rufnummer 116117 ist 
24 Stunden an sieben Tagen in 
der Woche verfügbar. Neu hinzu-
gekommen ist an Wochenenden 
und Feiertagen ein telemedizini-
sches Beratungsangebot im Be-
reitschaftsdienst. Der Ablösungs-
prozess von leitstellenvermittelten 
NFD-Bereichen hin zur KV-Toch-
ter wird fortgesetzt.

In der Akutfallvermittlung werden 
die Hilfesuchenden mittels eines 
zertifizierten medizinischen Er-
steinschätzungsverfahren (SmED) 
triagiert. Durch die gesetzliche 
Verpflichtung, in der 24/7-Akut-
fallvermittlung ein softwarege-
stütztes Medizinprodukt einzuset-
zen, war klar, dass die Integrier-
ten Rettungsleitstellen (ILS) auf 
Dauer die Vermittlung nicht wei-
terführen können. Die ILS haben 
aufgrund ihres Vermittlungsauf-
trags andere und primär für Not-
falleinsätze ausgelegte, verschie-
denartige Einschätzungsverfahren. 
Eine zentrale Nutzung von SmED 
kam an dieser Stelle für alle ba-
den-württembergischen ILS nicht 
in Frage.

KV SiS BW übernimmt Vermitt-
lung  

Um die gesetzlichen Vorgaben ei-
ner 24/7-Akutfallvermittlung zu 
erfüllen, hat die KVBW im Jahr 
2019 die KV SiS BW gegründet. 
Ziel war, eine eigene KBV-richtli-
nienkonforme Infrastruktur für die 
Vermittlung im ärztlichen Bereit-
schaftsdienst aufzubauen. Von Ok-
tober 2020 bis Juni 2022 wurden 
insgesamt 43 allgemeine Notfall-
dienstbereiche, die bislang von 24 
Integrierten Leitstellen (ILS) ver-
mittelt wurden, von der KV SiS 
BW abgelöst.
Aufgrund der hohen Anruflast – 
unter anderem durch die Coro-
na-Pandemie – war es nicht mög-
lich, den erforderlichen Personal-
bedarf für ein Drei-Schichtsystem 
und eine 24/7-Erreichbarkeit bei 
der KV SiS BW aufzubauen. Seit 
dem vergangenen Jahr ergänzt 
deshalb der medizinische Dienst-
leister Vitaservice mit Hauptsitz 
in Mannheim das Vermittlungs-
geschehen. Ab Juli 2022 wer-
den die derzeit noch von den ILS 
vermittelten Notfalldienstberei-
che abgelöst, sodass künftig zwei 
Akteure in sprechstundenfrei-
en Zeiten für die Akutfallver   mit -
tlung zuständig sind. Ziel ist, alle 

Notfalldienstbereiche über die KV 
SiS BW zu vermitteln.

Neu unter der 116117:  
telemedizinische Beratung 

Die KVBW hat seit Dezember 
2021 eine telemedizinische Be-
ratung als zusätzliches Versor-
gungsangebot im ärztlichen Be-
reitschaftsdienst an den Wochen-
enden und Feiertagen etabliert. 
Neben den regionalen Sitz- und 
Fahrdiensten sind in den Notfall-
dienstbereichen, die über die KV 
SiS BW vermittelt werden, pro 

Die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen
Informationsstelle KLINSE bietet Hilfe für Betroffene Seltener Erkrankungen

Ein Patient kommt in eine Pra-
xis, weil er schwankt, gelegent-
lich stürzt und Mühe beim Spre-
chen hat. Die Diagnose „Multiple 
Sklerose“ wird gestellt. Es sind die 
60er-Jahre des letzten Jahrhun-
derts. Dreieinhalb Jahrzehnte spä-
ter stürzt auch sein ältester Sohn, 
später sind dessen beide Brüder 
betroffen. Erst im Jahr 2000, als 
der Älteste schon im Rollstuhl 
sitzt, wird die Diagnose olivopon-
tozerebelläre Atrophie – eine sel-
tene erbliche degenerative Klein-
hirnerkrankung – gefunden. Eine 
Odyssee, wie sie viele Menschen 
mit seltenen Erkrankungen und 
deren Ärztinnen und Ärzte mitma-
chen.

Heutzutage gibt es für Ärztinnen 
und Ärzte professionelle Unterstüt-
zung bei der Suche nach der Diag-
nose, zum Beispiel beim Universi-
tätsklinikum Tübingen.  Dr. Christi-
na Vossler-Wolf von der Klinischen 
Informationsstelle für Seltene Er-
krankungen (KLINSE) erklärt de-
ren Arbeit.

Frau Dr. Vossler-Wolf, wie ent-
stand die KLINSE?

Viele Menschen erhalten durch 
die Möglichkeiten von Genomse-
quenzierungen zwar eine Diagnose, 

doch die Frage nach einer geeigne-
ten Therapie bleibt meist zunächst 
weiter unklar. Oft landen sie mit ih-
rer Diagnose bei ihren Haus- oder  
Fachärzt*innen, die mit Seltenen 
Erkrankungen kaum Erfahrung ha-
ben. Diese müssten eine mühsame 
Recherche beginnen, welche Be-
handlungs- und Versorgungsopti-
onen infrage kämen und welches 
Zentrum eine Spezialisierung dafür 
anbietet. Diese Rechercheleistung 
will die KLINSE übernehmen: Sie 
stellt die Optionen in einem Infor-
mationsschreiben an die behandeln-
den Ärzte und Ärztinnen zusammen. 

Welche Fachkräfte arbeiten im 
Zentrum daran, die Empfehlun-
gen zusammenzustellen, und wie 
sind sie spezialisiert?

Das Informationszentrum ist mit 
zwei Pädiaterinnen mit Schwer-
punkt Neurologie und Neonatolo-
gie besetzt. Kinder sind die Perso-
nengruppe, zu der wir die meisten 
Fälle bearbeiten. Der Service der 
KLINSE steht jedoch allen offen, 
man muss keine bestimmte Selte-
ne Erkrankung haben. Im Laufe un-
serer Arbeit hat sich herausgestellt: 
Es sind die sehr Seltenen Erkran-
kungen, die bei uns landen; also 
solche, bei denen es vielleicht fünf 
Betroffene in Deutschland oder 

Europa gibt. Dafür geeignete The-
rapieoptionen zu finden, ist natür-
lich um ein Vielfaches schwieriger. 

Wie können Betroffene in 
Baden-Württemberg versorgt 
und behandelt werden? 

Es gibt vier Zentren für Seltene Er-
krankungen. Dort gibt es jeweils 
verschiedene Erkrankungsgruppen, 
die speziell behandelt werden kön-
nen. Wir versuchen immer, mög-
lichst wohnortnah eine Versorgung 
zu finden. Doch es kann sein, dass 
uns eine Anfrage erreicht, die so 
selten ist, dass es in Baden-Würt-
temberg dafür keine Spezialambu-
lanz beziehungsweise kein Spezial-
zentrum gibt. Dann recherchieren 
wir auch in anderen Bundesländern. 
Im Feld der Seltenen Erkrankun-
gen gibt es zudem viele Initiativen 
– zum Beispiel die sogenannten 
Europäischen Referenznetzwerke 
– die versuchen, Zentren und Ex-
perten aus ganz Europa miteinan-
der zu vernetzen. Unsere Ärztinnen 
recherchieren zudem weltweit Lite-
ratur und stoßen dabei auf Experten, 
zum Beispiel in den USA, die sie 
bei Bedarf direkt anschreiben, um 
Informationen zu beschaffen. Auch 
solche Kontakte aufzubauen und an 
die behandelnden Ärzte zu vermit-
teln, ist Teil unseres Services.   lf

Die KLINSE ist einer der Akteu-
re im Gesundheitswesen, die im 
Rahmen des Projektes „Forum 
Gesundheitsstandort Baden-
Württemberg“ die Gesundheit 
der Bevölkerung auf höchstmög-
lichem Niveau entwickeln will. 
Im Rahmen einer Informations-
kampagne für den Gesundheits-
standort soll es am 9. Juli einen 
Tag der offenen Türen geben, an 
dem Akteur*innen aus dem Ge-
sundheitswesen über ihre Arbeit 
informieren können. Auch Ärz-

tinnen und Ärzte könnten dann 
ihre Praxen für die Allgemein-
heit öffnen. Vielleicht eine Gele-
genheit, die eigene Praxis auch 
dem Nachwuchs der medizini-
schen Fachangestellten schmack-
haft zu machen, der in vielen 
Praxen so schmerzhaft fehlt.

 Bei Interesse melden Sie 
sich beim Redaktionsbüro des 
Gesundheitsstandortes unter  
forum.gsbw@ressourcenman-
gel.de.

Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg
Aktionstag am 9. Juli: Praxis öffnen – MFA anwerben

72%

23%

5%

Vermittlung in BW

KV SiS BW Vitaservice offen
Stand 06/2022

Diensttag zwei Teleärzt*innen 
im Einsatz. Über 1.000 Patien-
tinnen und Patienten wurden von 
Dezember 2021 bis Mai 2022 be-
reits telemedizinisch betreut, das 
sind durchschnittlich 48 Fälle pro 
Diensttag. Dieser Service eignet 
sich vor allem für die Patientinnen 
und Patienten, die nicht zwingend 
einen persönlichen Arzt-Kontakt 
benötigen. 
Gerade in der vierten Corona-Wel-
le konnten viele Fragen rund um 
Corona und Impfthemen an die 
Teleärztinnen und -ärzte weiter-
geleitet werden. Die telemedizin-
sche Beratung entlastet auch die 
Diensttuenden im Sitz- und Fahr-
dienst. Und: Der telemedizinische 
Dienst ist attraktiv. Der Dienstplan 
von Mai bis Oktober 2022 mit 114 
Diensten war innerhalb von vier 
Stunden besetzt. 
Das Telemedizin-Team umfasst 
derzeit 153 Ärztinnen und Ärz-
te, darunter sind bislang fünf 
Kinderärzt*innen. Die KV Baden-
Württemberg sucht für den Pädiat-
rischen Dienst noch Kinderärztin-
nen und Kinderärzte.  mt

Interessenten können sich per Mail 
melden: 

 notfalldienst@kvbawue.de 

 Lili leidet unter Morbus Niemann-Pick Typ C.
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eLearning-Kurse
Weitere Angebote unter: www.online-kurse.mak-bw.de

Kursname Zielgruppe Weitere Informationen

Grundlagen der Hygiene in der Arztpraxis Ärzte und Praxismitarbeitende, die in einer Praxis tätig sind und 
ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Hygiene erwerben, auffri-
schen oder festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL01/22
Gebühr: 59,-
Dauert: 45 min., vertont, FB-Punkte: 2

(K)eine Kunst:  
Kommunikation im Praxisalltag 

Praxismitarbeiter, die ihr Grundverständnis von Kommunikation 
auffrischen oder erweitern wollen. Gerne auch für Ärzte, Psycho-
therapeuten oder Auszubildende.

Kurs-Nr.: eL02/22
Gebühr: 39,-
Dauer: 30 min., unvertont, FB-Punkte: 0

Sicher ist sicher:  
Datenschutz im Praxisalltag leben und managen

Ärzte, Psychotherapeuten, Praxismitarbeitende und Auszubil-
dende, die Kenntnisse zum Datenschutz erlangen, erweitern oder 
vertiefen wollen.

Kurs-Nr.: eL03/22
Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont, FB-Punkte: 4

Hieb- und stichfest:  
Verordnung von Schutzimpfungen

Ärzte und Praxismitarbeiter, die aktuell oder künftig Impfungen 
durchführen und Kenntnisse über deren Hintergründe und Ver-
ordnung erwerben, auffrischen oder festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL04/22
Gebühr: 98,-
Dauer: 100 min., vertont, FB-Punkte: 4

Jetzt zählt's:  
Hausärztliche Grundlagen des EBM

Ärzte und Praxismitarbeiter in Hausarztpraxen, die Leistungen 
nach dem EBM abrechnen und diesbezügliche Kenntnisse erwer-
ben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL05/22
Gebühr: 98,-
Dauer: 110 min., vertont, FB-Punkte: 4

Ach du liebe Zeit! 
Zeit- und Selbstmanagement in der Praxis

Praxismitarbeiter, die sich mehr Struktur und ein effektiveres 
Zeitmanagement in ihrem Arbeitsalltag wünschen.

Kurs-Nr.: eL06/22
Gebühr: 59,-
Dauer: 45 min., vertont, FB-Punkte: 2

Wirkstoff Wissen: 
Verordnung von Sprechstundenbedarf

Ärzte und Praxismitarbeiter, die Kenntnisse zur Verordnung von 
SSB erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL07/22
Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont, FB-Punkte: 4

Mittel und Wege:  
Verordnung von Heilmitteln

Ärzte und Praxismitarbeiter, die Kenntnisse zur Verordnung von 
Heilmitteln erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL08/22
Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont, FB-Punkte: 4
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Seminare der Management Akademie der KVBW (MAK)
Live-Online-/Präsenz-Seminare 
Weitere Angebote unter: www.mak-bw.de

MAK-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort
Gebühr  
in Euro

FB-
Punkte Seminar-Nr.

ABRECHNUNG / VERORDNUNG

EBM für Einsteiger Facharztpraxen,Praxismitarbeite
r und Auszubildende

21. September 2022 14.00 bis 19.00 Uhr BD Stuttgart 98,- 6 S 14

GOÄ für Fortgeschrittene Ärzte, Praxismitarbeiter,
nicht für Psychotherapeuten

14. September 2022 15.00 bis 19.00 Uhr BD Stuttgart 98,- 5 S 38

BETRIEBSWIRTSCHAFT / ZULASSUNG

Gemeinsam statt einsam -  
Kooperationen im Überblick

Ärzte und Psychotherapeuten 21. September 2022 15.00 bis 18.00 Uhr Live-Online 69,- 4 oL 65S

Online-Marketing-Strategien Ärzte und Praxismitarbeiter 6. Juli 2022 15.00 bis 19.00 Uhr BD Karlsruhe 98,- 5 K 77

PRAXISMANAGEMENT

Patientengerecht IGeLn leicht gemacht Ärzte und Praxismitarbeiter 28. September 2022 15.00 bis 18.30 Uhr Live-Online 98,- 5 oL 114R

QUALITÄTSMANAGEMENT

Datenschutz in der Praxis Ärzte, Psychotherapeuten und 
Praxismitarbeiter, die für die 
Einhaltung des Datenschutzes 
verantwortlich sind.

5. Juli 2022 9.00 bis 14.00 Uhr Live-Online 149,- 8 oL 160K

QUALITÄTSSICHERUNG UND –FÖRDERUNG

Hautkrebs-Screening - Fortbildung für 
Hausärzte

Hausärzte, die eine Genehmi-
gung zum Hautkrebs-Screening 
erwerben wollen.

24. September 2022 9.00 bis 17.00 Uhr BD Freiburg 199,- 8 F 177

Aufbereitung von Medizinprodukten - 
Refresherkurs

Ärzte und Praxismitarbeiter,
die bereits Sachkenntnis (Zerti-
fikat) durch einen Kurs zur Auf-
bereitung von Medizinprodukten
erworben haben.

24. September 2022 9.00 bis 17.00 Uhr Ravensburg 149,- 11 R 200

 

Für Fragen steht das Team der 
MAK unter 

 0711 7875-3535 
zur Verfügung. 

Sichern Sie sich jetzt Ihren Se-
minarplatz. Nutzen Sie den Weg 
der Onlineanmeldung unter: 
www.mak-bw.de

Auf unserer Website finden Sie 
weitere aktuelle Informationen 
zu unseren Seminarangeboten.

www.mak-bw.de
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wie etwa Anleitungen für Atem-
übungen. „Wir versuchen“, so Kolb, 

„unser Netzwerk stetig zu vergrö-
ßern, also andere Landkreise zu er-
muntern, ähnliche Strukturen aufzu-
bauen und das, was wir schon haben, 
bekannter zu machen. Wir sehen, da 
ist noch deutlich Luft nach oben.“ 
 ef 
 Save the Date: Veranstaltung 
der KVBW zu Long Covid
Ort: Albstadtweg 11, Stuttgart
Zeit: 9.7.2022, 9.30 bis 14.30 Uhr# 
https://www.kvbawue.de/praxis/ak-
tuelles/fachtagung-long-covid/

Abschied von 
einem Urgestein

ist Peter Ramolla stetige Loyalität, 
auch in nicht ganz so einfachen 
Situationen. Er vereint in seiner 
Person menschliche Integrität und 
Freundschaft, hat sich aber auch für 
den Erhalt freier, unabhängiger, in-
habergetragener Strukturen in der 
ambulanten Versorgung eingesetzt.“ 
 Ramollas Aufgaben als Ge-
schäftsbereichsleiter der Zulas-
sung/Sicherstellung hat Dr. Björn 
Weiße übernommen. Als Leiter der 
Stuttgarter Bezirksdirektion folgte 
Tobias Binder. Peter Ramolla wird 
für den Ruhestand sicherlich einige 
Pläne haben, wie etwa in Zukunft 
ausgedehntere Italienbesuche. ef

In der BD Stuttgart kam man an 
ihm nicht vorbei: Peter Ramolla, 
Jurist, Leiter der Bezirksdirektion 
Stuttgart.  Jetzt ist der langjährige 
Geschäftsbereichsleiter der Zulas-
sung/Sicherstellung in den wohl-
verdienten Ruhestand gegangen. 

Ramolla war seit dem Jahr 1990 in 
der KV Nordwürttemberg tätig, 
nach der Fusion der vier KVen in 
der KV Baden-Württemberg. Er 
war dort als Geschäftsbereichslei-
ter der Zulassung/Sicherstellung 
mit seinem fundierten Fachwissen 
stets die rechte Hand des Vor-
stands. Auch als Dozent für Zulas-
sungsrecht hat sich Ramolla einen 
Namen gemacht, so etwa bei der 
Management Akademie (MAK) 
oder der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV), und in zahlrei-
chen sonstigen Veröffentlichungen 
ist sein Name ebenfalls vertreten.  
Selbst das Bundessozialgericht be-
rief sich in seinen Urteilen auf seine 
Expertise. Der KVBW-Vorstands-
vorsitzende Dr. Norbert Metke 
verabschiedete das KV-Urgestein 
bei der letzten Vertreterversamm-
lung mit den Worten: „Für mich 

In Schlangenlinien auf dem 
Weg zum Ziel

Die spannende Lebensgeschichte einer Ärztin

Sie ist in Tübingen mit einer rol-
lenden Arztpraxis unterwegs gewe-
sen, für Obdachlose, für Flücht-
linge aus Syrien; später wurde das 
Arztmobil zur COVID-Teststati-
on und Tübingen zu 
dem von ganz Corona-
Deutschland beneide-
ten Tübinger Testmo-
dell (testen, testen, tes-
ten, Stadt öffnen und 
das Leben wieder ge-
nießen). Für ihr En-
gagement bekam sie 
2020 das Bundesver-
dienstkreuz. Was sie 
antreibt und bewegt, 
hat die Ärztin Lisa Fe-
derle in ihrer Autobio-
grafie festgehalten. 

Der Stillstand ist es jedenfalls nicht, 
auch nicht das Ausruhen im Vor-
handenen. Sondern weitergehen, 
das Ziel verfolgen, auch wenn es 
noch so weit entfernt scheint. Die 
junge Lisa, aufgewachsen in einem 
strengen pietistischen Elternhaus, 
träumt davon, Missionsärztin zu 
werden. Doch es kommt das Leben 

dazwischen: Der frühe Tod des Va-
ters, die 17-Jährige wird schwan-
ger, wird von zu Hause rausgewor-
fen und muss sich als junge Mutter 
den Lebensunterhalt als Wirtin und 

mit Nachtwachen in der Urologie 
verdienen. Doch sie holt zunächst 
den Hauptschulabschluss nach und 
schafft es, mit 37 Jahren und vier 
Kindern, den Medizinabschluss 
zu machen. Dass das nicht einfach 
war, kann man sich denken. Doch: 
„Nichts läuft geradeaus“, schreibt 
Federle und wirbt dafür, auch klei-
nere oder größere Schlangenlinien 

Kooperieren und profitieren
Long-Covid-Netzwerk sucht Kolleginnen und Kollegen

Rund 70.000 Menschen könnten in 
Baden-Württemberg von Long Co-
vid betroffen sein. Erste Anlaufstel-
len dieser Personen sind naturge-
mäß die Praxen der Hausärzte und 

-ärztinnen. Und die sehen sich mit 
einem noch weitgehend unbekann-
ten Krankheitsbild konfrontiert. 
Der Allgemeinmediziner Joachim 
Kolb vom Long-Covid-Netzwerk 
Ludwigsburg findet: Sich zusam-
menzuschließen und Erfahrungen 
auszutauschen kann für alle Be-
teiligten bereichernd sein. Weitere 
Fachkolleg*innen werden daher 
noch gesucht. 

Um Arztpraxen dabei zu helfen, 
Menschen mit anhaltenden Be-
schwerden nach einer Coronain-
fektion besser zu betreuen, bietet 
das Netzwerk fachliche und orga-
nisatorische Unterstützung an, etwa 
in Form von Arbeitsmaterialien, 

Linksammlungen, Leitlinien oder 
Behandlungsempfehlungen, die ih-
nen über die Website der Arbeits-
gemeinschaft zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Betreuung der 
Patient*innen bleibt dabei in der 
Hand der jeweiligen Hausärzt*innen. 
Auch Veranstaltungen zum Thema 
werden angeboten. „Wir möchten 
zudem verschiedene Fachgruppen 
und Berufsgruppen vernetzen, mit 
dem Ziel, sich so effizient zusam-
menzuschließen und auszutauschen, 
dass für die Behandlung dieses nicht 
ganz alltäglichen Krankheitsbildes 
eine sinnvolle Kooperation entsteht.“ 
Das Long-Covid-Netzwerk Lud-
wigsburg führt daher eine Liste mit 
Haus-, aber auch Fachärzt*innen für 
Pneumologie, Kardiologie, Pädiat-
rie, mit Psychotherapeut*innen so-
wie Berufsgruppen wie Physio- oder 
Ergotherapeut*innen. Auch Betrof-
fene finden wichtige Informationen, 

im Leben zu akzeptieren: „Wer 
nicht korrigiert und keine Erfah-
rungen sammeln will, fängt viel-
leicht irgendwann an zu lamentie-
ren und bleibt vielleicht innerlich 

stehen.“ Was auf die 
Tübinger Pandemiebe-
auftrate sicherlich nicht 
zutrifft, ruft sie doch im-
mer wieder neue Aktio-
nen ins Leben. Federles 
Lebenserinnerunge sind 
packend zu lesen, auch 
wenn man sie um be-
stimmte Erfahrungen 
nicht beneidet. Statt ei-
nes Nachwortes hat sie 
dem Buch übrigens ihr 
persönliches ABC hin-
zugefügt. Ganz wichtig: 

F für Familie/Freunde, I für Im-
pen oder J für die vom IS verfolg-
ten Jesidinnen, die sie während der 
Flüchtlingswelle 2015 versorgte. 
 ef 
 Lisa Federle
Auf krummen Wegen geradeaus: 
Was mich bewegt und antreibt
Knaur-Verlag
ISBN: 978-3-426-28613-5

Mit großem Engagement in der 
Selbstverwaltung aktiv

Der Psychologische Psychothe-
rapeut Jürgen Doebert aus Reut-
lingen hat im Mai den Diotima-
Ehrenpreis der deutschen Psy-
chotherapeutenschaft erhalten. 
Die Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) ehrt damit zwei 
Standesvertreter für ihr Enga-
gement bei der Integration der 
Psychotherapeut*innen in die ver-
tragsärztliche Versorgung. Neben 
Doebert hat der Ludwigshafener 
Psychotherapeut Dieter Best den 
Preis bekommen.

Jürgen Doebert ist seit langer Zeit 
berufspolitisch engagiert, beispiels-
weise in der Vertreterversammlung 
der KV Baden-Württemberg und 
als Bezirksbeirat der BD Reutlingen, 
im Vorstand des Bundesverbandes 
der Vertragspsychotherapeuten, in 

der Vertreterversammlung und im 
Beratenden Fachausschuss Psycho-
therapie der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV).
BPtK-Präsident Dr. Dietrich 
Munz sagte in seiner Laudatio, 
dass für beide Preisträger das 
grundlegende Ziel gewesen sei, 
Psychotherapeut*innen als direkte 
Ansprechpartner*innen für psy-
chisch kranke Patient*innen in der 
ambulanten Versorgung zu integ-
rieren. 
Dabei seien ihnen die vertrauens-
volle Kooperation mit den Vertrags-
ärztinnen und -ärzten ein zentrales 
Anliegen gewesen. Sie beteiligten 
sich mit großem Engagement in der 
gemeinsamen Selbstverwaltung. 

„Beide haben von Beginn an die 
Integration des neuen Heilberufs 
in den Strukturen der KVen und 
der KBV entscheidend mitgeprägt 
und gemeinsam die versorgungs-
politischen wie ökonomischen In-
teressen der Profession vertreten.“, 
erklärte Munz. „Sie waren wesentli-
che Ideengeber für eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung der Rolle 
der Psychotherapeut*innen in der 
ambulanten Versorgung.” 
Der Diotima-Ehrenpreis der deut-
schen Psychotherapeutenschaft 
wird einmal im Jahr an Personen 
oder Organisationen verliehen, die 
sich besonders um die Versorgung 
psychisch kranker Menschen ver-
dient gemacht haben.   pm

Ehrenmedaille für Jürgen Doebert

Long-Covid-Netzwerke in 
Baden-Württemberg:

 Long-Covid Netzwerk  
Rhein-Neckar: 
https://www.longcovidnetz.de/  

 Long-Covid-Netzwerk 
Ludwigsburg: 
www.praxen-lb.de/long-Covid

Peter Ramolla, Leiter der BD ST

Lisa Federle ist Tübingen sehr verbunden.

Geehrt: Jürgen Doebert
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